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§ 4a 
Stundung der Kosten des 

Insolvenzverfahrens 
(1) Ist der Schuldner eine natürliche Person und 
hat er einen Antrag auf Restschuldbefreiung ge-
stellt, so werden ihm auf Antrag die Kosten des 
Insolvenzverfahrens bis zur Erteilung der Rest-
schuldbefreiung gestundet, soweit sein Vermö-
gen voraussichtlich nicht ausreichen wird, um 
diese Kosten zu decken. Die Stundung nach Satz 
1 umfasst auch die Kosten des Verfahrens über 
den Schuldenbereinigungsplan und des Verfah-
rens zur Restschuldbefreiung. Der Schuldner hat 
dem Antrag eine Erklärung beizufügen, ob einer 
der Versagungsgründe des § 290 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 vorliegt. Liegt ein solcher Grund vor, ist 
eine Stundung ausgeschlossen. 
(2) Werden dem Schuldner die Verfahrenskosten 
gestundet, so wird ihm auf Antrag ein zur Vertre-
tung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl beige-
ordnet, wenn die Vertretung durch einen Rechts-
anwalt trotz der dem Gericht obliegenden Fürsor-
ge erforderlich erscheint. § 121 Abs. 3 bis 5 der 
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
(3) Die Stundung bewirkt, dass  
1. 
die Bundes- oder Landeskasse 
a) 
die rückständigen und die entstehenden Ge-
richtskosten, 
b) 
die auf sie übergegangenen Ansprüche des bei-
geordneten Rechtsanwalts nur nach den Best-
immungen, die das Gericht trifft, gegen den 
Schuldner geltend machen kann; 
2. 
der beigeordnete Rechtsanwalt Ansprüche auf 
Vergütung gegen den Schuldner nicht geltend 
machen kann. 
Die Stundung erfolgt für jeden Verfahrensab-
schnitt besonders. Bis zur Entscheidung über die 
Stundung treten die in Satz 1 genannten Wirkun-
gen einstweilig ein. § 4b Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 4c 
Aufhebung der Stundung 

Das Gericht kann die Stundung aufheben, wenn 
1. der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unrichtige Angaben über Umstände gemacht hat, 
die für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder die Stundung maßgebend sind, oder eine 
vom Gericht verlangte Erklärung über seine Ver-
hältnisse nicht abgegeben hat; 
2. die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraus-
setzungen für die Stundung nicht vorgelegen ha-
ben; in diesem Fall ist die Aufhebung ausge-
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schlossen, wenn seit der Beendigung des Verfah-
rens vier Jahre vergangen sind; 
3. der Schuldner länger als drei Monate mit der 
Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung 
eines sonstigen Betrages schuldhaft in Rück-
stand ist; 
4. der Schuldner keine angemessene Erwerbstä-
tigkeit ausübt und, wenn er ohne Beschäftigung 
ist, sich nicht um eine solche bemüht oder eine 
zumutbare Tätigkeit ablehnt; § 296 Abs. 2 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend; 
 
 
5. die Restschuldbefreiung versagt oder widerru-
fen wird. 

schlossen, wenn seit der Beendigung des Verfah-
rens vier Jahre vergangen sind; 
3. der Schuldner länger als drei Monate mit der 
Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung 
eines sonstigen Betrages schuldhaft in Rück-
stand ist; 
4. der Schuldner keine angemessene Erwerbstä-
tigkeit ausübt und, wenn er ohne Beschäftigung 
ist, sich nicht um eine solche bemüht oder eine 
zumutbare Tätigkeit ablehnt und dadurch die Be-
friedigung der Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; 
§ 296 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend; 
5. die Restschuldbefreiung versagt oder widerru-
fen wird. 

§ 5  
Verfahrensgrundsätze 

(1) Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen alle 
Umstände zu ermitteln, die für das Insolvenzver-
fahren von Bedeutung sind. Es kann zu diesem 
Zweck insbesondere Zeugen und Sachverständi-
ge vernehmen. 
(2) Sind die Vermögensverhältnisse des Schuld-
ners überschaubar und die Zahl der Gläubiger 
oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering, kann 
das Insolvenzgericht anordnen, dass das Verfah-
ren oder einzelne seiner Teile schriftlich durchge-
führt werden.  
 
 
Es kann diese Anordnung jederzeit aufheben 
oder abändern. Die Anordnung, ihre Aufhebung 
oder Abänderung sind öffentlich bekannt zu ma-
chen. 
(3) Die Entscheidungen des Gerichts können 
ohne mündliche Verhandlung ergehen. Findet 
eine mündliche Verhandlung statt, so ist § 227 
Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung nicht an-
zuwenden. 
(4) Tabellen und Verzeichnisse können maschi-
nell hergestellt und bearbeitet werden. Die Lan-
desregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über 
die Führung der Tabellen und Verzeichnisse, ihre 
elektronische Einreichung sowie die elektroni-
sche Einreichung der dazugehörigen Dokumente 
und deren Aufbewahrung zu treffen. Dabei kön-
nen sie auch Vorgaben für die Datenformate der 
elektronischen Einreichung machen. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 5 
Verfahrensgrundsätze 

(1) Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen alle 
Umstände zu ermitteln, die für das Insolvenzver-
fahren von Bedeutung sind. Es kann zu diesem 
Zweck insbesondere Zeugen und Sachverständi-
ge vernehmen. 
(2) Sind die Vermögensverhältnisse des Schuld-
ners überschaubar und die Zahl 
der Gläubiger oder die Höhe der Verbindlichkei-
ten gering, wird das Verfahren schriftlich 
durchgeführt. Das Insolvenzgericht kann anord-
nen, dass das Verfahren oder einzelne 
seiner Teile mündlich durchgeführt werden, wenn 
dies zur Förderung des Verfahrensablaufs ange-
zeigt ist. Es kann diese Anordnung jederzeit auf-
heben oder ändern. Die Anordnung, ihre Aufhe-
bung oder Abänderung sind öffentlich bekannt zu 
machen. 
(3) Die Entscheidungen des Gerichts können 
ohne mündliche Verhandlung ergehen. Findet 
eine mündliche Verhandlung statt, so ist § 227 
Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung nicht anzu-
wenden. 
(4) Tabellen und Verzeichnisse können maschi-
nell hergestellt und bearbeitet werden. Die Lan-
desregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über 
die Führung der Tabellen und Verzeichnisse, ihre 
elektronische Einreichung sowie die elektronische 
Einreichung der dazugehörigen Dokumente und 
deren Aufbewahrung zu treffen. Dabei können sie 
auch Vorgaben für die Datenformate der elektro-
nischen Einreichung machen. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung auf die Landes-
justizverwaltungen übertragen. 

§ 15a 
Antragspflicht bei juristischen Personen und 

Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit 
(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig 
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oder überschuldet, haben die Mitglieder des Ver-
tretungsorgans oder die Abwickler ohne schuld-
haftes Zögern, spätestens aber drei Wochen 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das 
Gleiche gilt für die organschaftlichen Vertreter der 
zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten 
Gesellschafter oder die Abwickler bei einer Ge-
sellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürli-
che Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den per-
sönlich haftenden Gesellschaftern eine andere 
Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haf-
tender Gesellschafter eine natürliche Person ist. 
(2) Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 
1 Satz 2 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die org-
anschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter ihrer-
seits Gesellschaften sind, bei denen kein Gesell-
schafter eine natürliche Person ist, oder sich die 
Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fort-
setzt. 
(3) Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung ist auch jeder 
Gesellschafter, im Fall der Führungslosigkeit ei-
ner Aktiengesellschaft oder einer Genossen-
schaft ist auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats 
zur Stellung des Antrags verpflichtet, es sei denn, 
diese Person hat von der Zahlungsunfähigkeit 
und der Überschuldung oder der Führungslosig-
keit keine Kenntnis. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Ab-
satz 2 oder Absatz 3, einen Insolvenzantrag 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig stellt. 
(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 
4 fahrlässig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 
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Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Ab-
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§ 20 
Auskunfts- und Mitwirkungspflicht im 

Eröffnungsverfahren. 
Hinweis auf Restschuldbefreiung 

(1) Ist der Antrag zulässig, so hat der Schuldner 
dem Insolvenzgericht die Auskünfte zu erteilen, 
die zur Entscheidung über den Antrag erforder-
lich sind, und es auch sonst bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben zu unterstützen. Die §§ 97, 98, 101 
Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend. 
(2) Ist der Schuldner eine natürliche Person, so 
soll er darauf hingewiesen werden, dass er nach 
Maßgabe der §§ 286 bis 303 Restschuldbefrei-

§ 20 
Auskunfts- und Mitwirkungspflicht im 

Eröffnungsverfahren. 
Hinweis auf Restschuldbefreiung 

(1) Ist der Antrag zulässig, so hat der Schuldner 
dem Insolvenzgericht die Auskünfte zu erteilen, 
die zur Entscheidung über den Antrag erforderlich 
sind, und es auch sonst bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. Die §§ 97, 98, 101 
Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend. 
(2) Ist der Schuldner eine natürliche Person, so 
soll er darauf hingewiesen werden, dass er nach 
Maßgabe der §§ 286 bis 303a Restschuldbefrei-



Insolvenzordnung 
aktuelle Rechtslage  

Gesetz zur Verkürzung des Restschuld -
befreiungsverfahrens und zur Stärkung der 

Gläubigerrechte v. 16.05.2013 
 

Alexander Elbers Der Paritätische NRW                                                                                                                                                        [4] 

ung erlangen kann. ung erlangen kann. 
§ 26a 

Vergütung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters 

(1) Wird das Insolvenzverfahren nicht eröffnet, 
setzt das Insolvenzgericht die Vergütung und die 
zu erstattenden Auslagen des vorläufigen Insol-
venzverwalters gegen den Schuldner durch Be-
schluss fest. Der Beschluss ist dem vorläufigen 
Verwalter und dem Schuldner besonders zuzu-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Gegen den Beschluss steht dem vorläufigen 
Verwalter und dem Schuldner die sofortige Be-
schwerde zu. § 567 Absatz 2 der Zivilprozessord-
nung gilt entsprechend. 
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(1) Wird das Insolvenzverfahren nicht eröffnet, 
setzt das Insolvenzgericht die Vergütung und die 
zu erstattenden Auslagen des vorläufigen Insol-
venzverwalters durch Beschluss fest. 
 
 
 
(2) Die Festsetzung erfolgt gegen den Schuldner, 
es sei denn, der Eröffnungsantrag ist unzulässig 
oder unbegründet und den antragstellenden Gläu-
biger trifft ein grobes Verschulden. In diesem Fall 
sind die Vergütung und die zu erstattenden Ausla-
gen des vorläufigen Insolvenzverwalters ganz oder 
teilweise dem Gläubiger aufzuerlegen und gegen 
ihn festzusetzen. Ein grobes Verschulden ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn der Antrag 
von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte und 
der Gläubiger dies erkennen musste. Der Be-
schluss ist dem vorläufigen Verwalter und demje-
nigen, der die Kosten des vorläufigen Insolvenz-
verwalters zu tragen hat, zuzustellen. Die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die 
Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbe-
schlüssen gelten entsprechend. 
(3) Gegen den Beschluss steht dem vorläufigen 
Verwalter und demjenigen, der die Kosten des 
vorläufigen Insolvenzverwalters zu tragen hat, die 
sofortige Beschwerde zu. § 567 Absatz 2 der Zivil-
prozessordnung gilt entsprechend. 

§ 27 
Eröffnungsbeschluß 

(1) Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so er-
nennt das Insolvenzgericht einen Insolvenzver-
walter. Die §§ 270, 313 Abs. 1 bleiben unberührt. 
(2) Der Eröffnungsbeschluß enthält:  
1. Firma oder Namen und Vornamen, Geburts-
jahr, Registergericht und Registernummer, unter 
der der Schuldner in das Handelsregister einge-
tragen ist, Geschäftszweig oder Beschäftigung, 
gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des 
Schuldners; 
2. Namen und Anschrift des Insolvenzverwalters; 
3. die Stunde der Eröffnung; 
4. einen Hinweis, ob der Schuldner einen Antrag 
auf Restschuldbefreiung gestellt hat. 
(3) Ist die Stunde der Eröffnung nicht angegeben, 
so gilt als Zeitpunkt der Eröffnung die Mittags-
stunde des Tages, an dem der Beschluß erlas-
sen worden ist. 

§ 27 
Eröffnungsbeschluß 

(1) Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so er-
nennt das Insolvenzgericht einen Insolvenzver-
walter. § 270 bleibt unberührt. 
 
(2) Der Eröffnungsbeschluß enthält:  
1. Firma oder Namen und Vornamen, Geburtsda-
tum, Registergericht und Registernummer, unter 
der der Schuldner in das Handelsregister einge-
tragen ist, Geschäftszweig oder Beschäftigung, 
gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des 
Schuldners; 
2. Namen und Anschrift des Insolvenzverwalters; 
3. die Stunde der Eröffnung. 
 
 
(3) Ist die Stunde der Eröffnung nicht angegeben, 
so gilt als Zeitpunkt der Eröffnung die Mittags-
stunde des Tages, an dem der Beschluß erlassen 
worden ist. 
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§ 29 
Terminbestimmungen 

(1) Im Eröffnungsbeschluß bestimmt das Insol-
venzgericht Termine für:  
1. eine Gläubigerversammlung, in der auf der 
Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwal-
ters über den Fortgang des Insolvenzverfahrens 
beschlossen wird (Berichtstermin); der Termin 
soll nicht über sechs Wochen und darf nicht über 
drei Monate hinaus angesetzt werden; 
2. eine Gläubigerversammlung, in der die ange-
meldeten Forderungen geprüft werden (Prüfungs-
termin); der Zeitraum zwischen dem Ablauf der 
Anmeldefrist und dem Prüfungstermin soll min-
destens eine Woche und höchstens zwei Monate 
betragen. 
(2) Die Termine können verbunden werden. 
 

§ 29 
Terminbestimmungen 

(1) Im Eröffnungsbeschluß bestimmt das Insol-
venzgericht Termine für:  
1. eine Gläubigerversammlung, in der auf der 
Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwal-
ters über den Fortgang des Insolvenzverfahrens 
beschlossen wird (Berichtstermin); der Termin 
soll nicht über sechs Wochen und darf nicht über 
drei Monate hinaus angesetzt werden; 
2. eine Gläubigerversammlung, in der die ange-
meldeten Forderungen geprüft werden (Prüfungs-
termin); der Zeitraum zwischen dem Ablauf der 
Anmeldefrist und dem Prüfungstermin soll min-
destens eine Woche und höchstens zwei Monate 
betragen. 
(2) Die Termine können verbunden werden. Das 
Gericht soll auf den Berichtstermin verzichten, 
wenn die Vermögensverhältnisse 
des Schuldners überschaubar und die Zahl der 
Gläubiger oder die Höhe der Verbindlichkeiten 
gering ist. 

§ 30 
Bekanntmachung des Eröffnungsbeschlusses  
(1) Die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts hat 
den Eröffnungsbeschluß sofort öffentlich be-
kanntzumachen. Hat der Schuldner einen Antrag 
nach § 287 gestellt, ist dies ebenfalls öffentlich 
bekannt zu machen, sofern kein Hinweis nach § 
27 Abs. 2 Nr. 4 erfolgt ist. 
(2) Den Gläubigern und Schuldnern des Schuld-
ners und dem Schuldner selbst ist der Beschluß 
besonders zuzustellen. 
(3) (aufgehoben) 

§ 30 
Bekanntmachung des Eröffnungsbeschlusses  
(1) Die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts hat 
den Eröffnungsbeschluß sofort öffentlich be-
kanntzumachen. 
 
 
 
(2) Den Gläubigern und Schuldnern des Schuld-
ners und dem Schuldner selbst ist der Beschluß 
besonders zuzustellen. 
(3) (aufgehoben) 

§ 35 
Begriff der Insolvenzmasse 

(1) Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte 
Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Er-
öffnung des Verfahrens gehört und das er wäh-
rend des Verfahrens erlangt (Insolvenzmasse). 
(2) Übt der Schuldner eine selbstständige Tätig-
keit aus oder beabsichtigt er, demnächst eine 
solche Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenz-
verwalter ihm gegenüber zu erklären, ob Vermö-
gen aus der selbstständigen Tätigkeit zur Insol-
venzmasse gehört und ob Ansprüche aus dieser 
Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht 
werden können. § 295 Abs. 2 gilt entsprechend. 
Auf Antrag des Gläubigerausschusses oder, 
wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Gläubiger-
versammlung ordnet das Insolvenzgericht die 
Unwirksamkeit der Erklärung an. 
(3) Die Erklärung des Insolvenzverwalters ist dem 
Gericht gegenüber anzuzeigen. Das Gericht hat 
die Erklärung und den Beschluss über ihre Un-

§ 35 
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(1) Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte 
Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröff-
nung des Verfahrens gehört und das er während 
des Verfahrens erlangt (Insolvenzmasse). 
(2) Übt der Schuldner eine selbstständige Tätig-
keit aus oder beabsichtigt er, demnächst eine 
solche Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenz-
verwalter ihm gegenüber zu erklären, ob Vermö-
gen aus der selbstständigen Tätigkeit zur Insol-
venzmasse gehört und ob Ansprüche aus dieser 
Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht 
werden können. § 295 Abs. 3 gilt entsprechend. 
Auf Antrag des Gläubigerausschusses oder, 
wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Gläubiger-
versammlung ordnet das Insolvenzgericht die 
Unwirksamkeit der Erklärung an. 
(3) Die Erklärung des Insolvenzverwalters ist dem 
Gericht gegenüber anzuzeigen. Das Gericht hat 
die Erklärung und den Beschluss über ihre Un-
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wirksamkeit öffentlich bekannt zu machen. wirksamkeit öffentlich bekannt zu machen. 
§ 56 

Bestellung des Insolvenzverwalters 
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jewei-
ligen Einzelfall geeignete, insbesondere ge-
schäftskundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu 
bestellen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen 
auszuwählen ist. Die Bereitschaft zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen kann auf bestimmte 
Verfahren beschränkt werden. Die erforderliche 
Unabhängigkeit wird 
nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die 
Person 
1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger vor-
geschlagen worden ist, 
2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 
allgemeiner Form über den Ablauf eines Insol-
venzverfahrens und dessen Folgen beraten hat. 
(2) Der Verwalter erhält eine Urkunde über seine 
Bestellung. Bei Beendigung seines Amtes hat er 
die Urkunde dem Insolvenzgericht zurückzuge-
ben. 

§ 56 
Bestellung des Insolvenzverwalters 

(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jewei-
ligen Einzelfall geeignete, insbesondere ge-
schäftskundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu 
bestellen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen 
auszuwählen ist. Die Bereitschaft zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen kann auf bestimmte 
Verfahren beschränkt werden. Die erforderliche 
Unabhängigkeit wird 
nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die 
Person 
1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger vor-
geschlagen worden ist oder 
2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 
allgemeiner Form über den Ablauf eines Insol-
venzverfahrens und dessen Folgen beraten hat. 
(2) Der Verwalter erhält eine Urkunde über seine 
Bestellung. Bei Beendigung seines Amtes hat er 
die Urkunde dem Insolvenzgericht zurückzuge-
ben. 

§ 63 
Vergütung des Insolvenzverwalters 

(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf Ver-
gütung für seine Geschäftsführung und auf Er-
stattung angemessener Auslagen. Der Regelsatz 
der Vergütung wird nach dem Wert der Insol-
venzmasse zur Zeit der Beendigung des Insol-
venzverfahrens berechnet. Dem Umfang und der 
Schwierigkeit der Geschäftsführung des Verwal-
ters wird durch Abweichungen vom Regelsatz 
Rechnung getragen. 
(2) Sind die Kosten des Verfahrens nach § 4a 
gestundet, steht dem Insolvenzverwalter für seine 
Vergütung und seine Auslagen ein Anspruch ge-
gen die Staatskasse zu, soweit die Insolvenz-
masse dafür nicht ausreicht. 
 

§ 63 
Vergütung des Insolvenzverwalters 

(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf Ver-
gütung für seine Geschäftsführung und auf Er-
stattung angemessener Auslagen. Der Regelsatz 
der Vergütung wird nach dem Wert der Insol-
venzmasse zur Zeit der Beendigung des Insol-
venzverfahrens berechnet. Dem Umfang und der 
Schwierigkeit der Geschäftsführung des Verwal-
ters wird durch Abweichungen vom Regelsatz 
Rechnung getragen. 
(2) Sind die Kosten des Verfahrens nach § 4a 
gestundet, steht dem Insolvenzverwalter für seine 
Vergütung und seine Auslagen ein Anspruch ge-
gen die Staatskasse zu, soweit die Insolvenz-
masse dafür nicht ausreicht. 
(3) Die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwal-
ters wird gesondert vergütet. Er erhält in der Re-
gel 25 Prozent der Vergütung des Insolvenzver-
walters bezogen auf das Vermögen, auf das sich 
seine Tätigkeit während des Eröffnungsverfah-
rens erstreckt. Maßgebend für die Wertermittlung 
ist der Zeitpunkt der Beendigung der vorläufigen 
Verwaltung oder der Zeitpunkt, ab dem der Ge-
genstand nicht mehr der vorläufigen Verwaltung 
unterliegt. Beträgt die Differenz des tatsächlichen 
Werts der Berechnungsgrundlage der Vergütung 
zu dem der Vergütung zugrunde gelegten Wert 
mehr als 20 Prozent, so kann das Gericht den 
Beschluss über die Vergütung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters bis zur Rechtskraft der Ent-
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scheidung über die Vergütung des Insolvenzver-
walters ändern. 

§ 65 
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, die Vergütung und die Erstattung der Ausla-
gen des Insolvenzverwalters durch Rechtsver-
ordnung näher zu regeln. 
 

§ 65 
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, die Vergütung und die Erstattung der Ausla-
gen des vorläufigen Insolvenzverwalters und des 
Insolvenzverwalters sowie das hierfür maßgebli-
che Verfahren durch Rechtsverordnung zu re-
geln. 

§ 88 
Vollstreckung vor Verfahrenseröffnung 

Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag durch Zwangsvoll-
streckung eine Sicherung an dem zur Insolvenz-
masse gehörenden Vermögen des Schuldners 
erlangt, so wird diese Sicherung mit der Eröff-
nung des Verfahrens unwirksam. 
 

§ 88 
Vollstreckung vor Verfahrenseröffnung 

(1) Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat 
vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder nach diesem Antrag durch Zwangs-
vollstreckung eine Sicherung an dem zur Insol-
venzmasse gehörenden Vermögen des Schuld-
ners erlangt, so wird diese Sicherung mit der Er-
öffnung des Verfahrens unwirksam. 
(2) Die in Absatz 1 genannte Frist beträgt drei 
Monate, wenn ein Verbraucherinsolvenzverfahren 
nach § 304 eröffnet wird. 

§ 114 
Bezüge aus einem Dienstverhältnis 

(1) Hat der Schuldner vor der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens eine Forderung für die spätere 
Zeit auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder 
an deren Stelle tretende laufende Bezüge abge-
treten oder verpfändet, so ist diese Verfügung nur 
wirksam, soweit sie sich auf die Bezüge für die 
Zeit vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Ende 
des zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens laufen-
den Kalendermonats bezieht. 
(2) Gegen die Forderung auf die Bezüge für den in 
Absatz 1 bezeichneten Zeitraum kann der Ver-
pflichtete eine Forderung aufrechnen, die ihm ge-
gen den Schuldner zusteht. Die §§ 95 und 96 Nr. 
2 bis 4 bleiben unberührt. 
(3) Ist vor der Eröffnung des Verfahrens im Wege 
der Zwangsvollstreckung über die Bezüge für die 
spätere Zeit verfügt worden, so ist diese Verfü-
gung nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezüge 
für den zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens lau-
fenden Kalendermonat bezieht. Ist die Eröffnung 
nach dem fünfzehnten Tag des Monats erfolgt, so 
ist die Verfügung auch für den folgenden Kalen-
dermonat wirksam. § 88 bleibt unberührt; § 89 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 114 
Bezüge aus einem Dienstverhältnis 

 
 
 
 

aufgehoben 

§ 174 
Anmeldung der Forderungen 

(1) Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderun-
gen schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumel-
den. Der Anmeldung sollen die Urkunden, aus 
denen sich die Forderung ergibt, in Abdruck bei-
gefügt werden. Zur Vertretung des Gläubigers im 

§ 174 
Anmeldung der Forderungen 

(1) Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderun-
gen schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumel-
den. Der Anmeldung sollen die Urkunden, aus 
denen sich die Forderung ergibt, in Abdruck bei-
gefügt werden. Zur Vertretung des Gläubigers im 
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Verfahren nach diesem Abschnitt sind auch Per-
sonen befugt, die Inkassodienstleistungen erbrin-
gen (registrierte Personen nach § 10 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes). 
(2) Bei der Anmeldung sind der Grund und der 
Betrag der Forderung anzugeben sowie die  Tat-
sachen, aus denen sich nach Einschätzung des 
Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich be-
gangene unerlaubte Handlung des Schuldners 
zugrunde liegt. 
 
 
 
(3) Die Forderungen nachrangiger Gläubiger sind 
nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht 
besonders zur Anmeldung dieser Forderungen 
auffordert. Bei der Anmeldung solcher Forderun-
gen ist auf den Nachrang hinzuweisen und die 
dem Gläubiger zustehende Rangstelle zu be-
zeichnen. 
(4) Die Anmeldung kann durch Übermittlung ei-
nes elektronischen Dokuments erfolgen, wenn 
der Insolvenzverwalter der Übermittlung elektro-
nischer Dokumente ausdrücklich zugestimmt hat. 
In diesem Fall sollen die Urkunden, aus denen 
sich die Forderung ergibt, unverzüglich nachge-
reicht werden. 

Verfahren nach diesem Abschnitt sind auch Per-
sonen befugt, die Inkassodienstleistungen erbrin-
gen (registrierte Personen nach § 10 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes). 
(2) Bei der Anmeldung sind der Grund und der 
Betrag der Forderung anzugeben sowie die  Tat-
sachen, aus denen sich nach Einschätzung des 
Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich be-
gangene unerlaubte Handlung, eine vorsätzliche 
pflichtwidrige Verletzung einer gesetzlichen Un-
terhaltspflicht oder eine Steuerstraftat des 
Schuldners nach §§ 370, 373 oder § 374 der Ab-
gabenordnung zugrunde liegt. 
(3) Die Forderungen nachrangiger Gläubiger sind 
nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht 
besonders zur Anmeldung dieser Forderungen 
auffordert. Bei der Anmeldung solcher Forderun-
gen ist auf den Nachrang hinzuweisen und die 
dem Gläubiger zustehende Rangstelle zu be-
zeichnen. 
(4) Die Anmeldung kann durch Übermittlung ei-
nes elektronischen Dokuments erfolgen, wenn 
der Insolvenzverwalter der Übermittlung elektro-
nischer Dokumente ausdrücklich zugestimmt hat. 
In diesem Fall sollen die Urkunden, aus denen 
sich die Forderung ergibt, unverzüglich nachge-
reicht werden. 

§ 175 
Tabelle 

(1) Der Insolvenzverwalter hat jede angemeldete 
Forderung mit den in § 174 Abs. 2 und 3 genann-
ten Angaben in eine Tabelle einzutragen. Die Ta-
belle ist mit den Anmeldungen sowie den beige-
fügten Urkunden innerhalb des ersten Drittels des 
Zeitraums, der zwischen dem Ablauf der Anmel-
defrist und dem Prüfungstermin liegt, in der Ge-
schäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht 
der Beteiligten niederzulegen. 
(2) Hat ein Gläubiger eine Forderung aus einer 
vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung 
angemeldet, so hat das Insolvenzgericht den 
Schuldner auf die Rechtsfolgen des § 302 und 
auf die Möglichkeit des Widerspruchs hinzuwei-
sen. 

§ 175 
Tabelle 

(1) Der Insolvenzverwalter hat jede angemeldete 
Forderung mit den in § 174 Abs. 2 und 3 genann-
ten Angaben in eine Tabelle einzutragen. Die Ta-
belle ist mit den Anmeldungen sowie den beige-
fügten Urkunden innerhalb des ersten Drittels des 
Zeitraums, der zwischen dem Ablauf der Anmelde-
frist und dem Prüfungstermin liegt, in der Ge-
schäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht 
der Beteiligten niederzulegen. 
(2) Hat ein Gläubiger eine Forderung aus einer 
vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung 
aus einer vorsätzlich pflichtwidrig verletzten ge-
setzlichen Unterhaltspflicht, oder aus einer Steu-
erstraftat nach §§ 370, 373 oder § 374 der Abga-
benordnung angemeldet, so hat das Insolvenzge-
richt den Schuldner auf die Rechtsfolgen des § 
302 und auf die Möglichkeit des Widerspruchs 
hinzuweisen. 

§ 270 
Voraussetzungen 

(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Auf-
sicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu 
verwalten und über sie zu verfügen, wenn das 
Insolvenzgericht in dem Beschluß über die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens die Eigenverwal-
tung anordnet. Für das Verfahren gelten die all-

§ 270 
Voraussetzungen 

(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht 
eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwal-
ten und über sie zu verfügen, wenn das Insol-
venzgericht in dem Beschluß über die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung an-
ordnet. Für das Verfahren gelten die allgemeinen 
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gemeinen Vorschriften, soweit in diesem Teil 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
(2) Die Anordnung setzt voraus,  
1. daß sie vom Schuldner beantragt worden ist 
und, 
2. dass keine Umstände bekannt sind, die erwar-
ten lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für 
die Gläubiger führen wird. 
(3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist 
dem vorläufigen Gläubigerausschuss Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben, wenn dies nicht of-
fensichtlich zu einer nachteiligen Veränderung in 
der Vermögenslage des Schuldners führt. Wird 
der Antrag von einem einstimmigen Beschluss 
des vorläufigen Gläubigerausschusses unter-
stützt, so gilt die Anordnung nicht als nachteilig 
für die Gläubiger. 
(4) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ableh-
nung schriftlich zu begründen; § 27 Absatz 2 
Nummer 5 gilt entsprechend. 

Vorschriften, soweit in diesem Teil nichts anderes 
bestimmt ist. Die Vorschriften dieses Teils sind auf 
Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 nicht 
anzuwenden. 
(2) Die Anordnung setzt voraus, 
1. daß sie vom Schuldner beantragt worden ist 
und 
2. dass keine Umstände bekannt sind, die erwar-
ten lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für 
die Gläubiger führen wird. 
(3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem 
vorläufigen Gläubigerausschuss Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben, wenn dies nicht offensicht-
lich zu einer nachteiligen Veränderung in der 
Vermögenslage des Schuldners führt. Wird der 
Antrag von einem einstimmigen Beschluss des 
vorläufigen Gläubigerausschusses unterstützt, so 
gilt die Anordnung nicht als nachteilig für die 
Gläubiger. 
(4) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ableh-
nung schriftlich zu begründen; § 27 Absatz 2 
Nummer 4 gilt entsprechend. 

§ 274 
Rechtsstellung des Sachwalters 

(1) Für die Bestellung des Sachwalters, für die 
Aufsicht des Insolvenzgerichts sowie für die Haf-
tung und die Vergütung des Sachwalters gelten § 
27 Absatz 2 Nummer 5, § 54 Nummer 2 und die 
§§ 56 bis 60, 62 bis 65 entsprechend. 
(2) Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage 
des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsfüh-
rung sowie die Ausgaben für die Lebensführung 
zu überwachen. § 22 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Stellt der Sachwalter Umstände fest, die erwar-
ten lassen, daß die Fortsetzung der Eigenverwal-
tung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird, 
so hat er dies unverzüglich dem Gläubigeraus-
schuß und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist 
ein Gläubigerausschuß nicht bestellt, so hat der 
Sachwalter an dessen Stelle 
die Insolvenzgläubiger, die Forderungen ange-
meldet haben, und die absonderungsberechtigten 
Gläubiger zu unterrichten. 

§ 274 
Rechtsstellung des Sachwalters 

(1) Für die Bestellung des Sachwalters, für die 
Aufsicht des Insolvenzgerichts sowie für die Haf-
tung und die Vergütung des Sachwalters gelten § 
27 Absatz 2 Nummer 4, § 54 Nummer 2 und die 
§§ 56 bis 60, 62 bis 65 entsprechend. 
(2) Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage 
des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsfüh-
rung sowie die Ausgaben für die Lebensführung 
zu überwachen. § 22 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Stellt der Sachwalter Umstände fest, die erwar-
ten lassen, daß die Fortsetzung der Eigenverwal-
tung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird, 
so hat er dies unverzüglich dem Gläubigeraus-
schuß und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist 
ein Gläubigerausschuß nicht bestellt, so hat der 
Sachwalter an dessen Stelle 
die Insolvenzgläubiger, die Forderungen ange-
meldet haben, und die absonderungsberechtigten 
Gläubiger zu unterrichten. 

§ 287 
Antrag des Schuldners 

(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag 
des Schuldners voraus, der mit seinem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbun-
den werden soll. Wird er nicht mit diesem ver-
bunden, so ist er innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Hinweis gemäß § 20 Abs. 2 zu stellen. 
 
 
 
 

§ 287 
Antrag des Schuldners 

(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag 
des Schuldners voraus, der mit seinem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbun-
den werden soll. Wird er nicht mit diesem ver-
bunden, so ist er innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Hinweis gemäß § 20 Abs. 2 zu stellen. 
Der Schuldner hat dem Antrag eine Erklärung 
beizufügen, ob ein Fall des § 287a Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 oder 2 vorliegt. Die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Erklärung nach Satz 3 hat der 
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(2) Dem Antrag ist die Erklärung beizufügen, daß 
der Schuldner seine pfändbaren Forderungen auf 
Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an de-
ren Stelle tretende laufende Bezüge für die Zeit 
von sechs Jahren nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens an einen vom Gericht zu bestim-
menden Treuhänder abtritt. Hatte der Schuldner 
diese Forderungen bereits vorher an einen Drit-
ten abgetreten oder verpfändet, so ist in der Er-
klärung darauf hinzuweisen. 
(3) Vereinbarungen, die eine Abtretung der For-
derungen des Schuldners auf Bezüge aus einem 
Dienstverhältnis oder an deren Stelle tretende 
laufende Bezüge ausschließen, von einer Bedin-
gung abhängig machen oder sonst einschränken, 
sind insoweit unwirksam, als sie die Abtretungs-
erklärung nach Absatz 2 Satz 1 vereiteln oder 
beeinträchtigen würden. 

Schuldner zu versichern. 
(2) Dem Antrag ist die Erklärung beizufügen, daß 
der Schuldner seine pfändbaren Forderungen auf 
Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an de-
ren Stelle tretende laufende Bezüge für die Zeit 
von sechs Jahren nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens (Abtretungsfrist) an einen vom 
Gericht zu bestimmenden Treuhänder abtritt.  
 
 
 
(3) Vereinbarungen des Schuldners sind insoweit 
unwirksam, als sie die Abtretungserklärung nach 
Absatz 2 vereiteln oder beeinträchtigen würden. 
 
 
 
 
 
(4) Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen an-
gemeldet haben, sind bis zum Schlusstermin zu 
dem Antrag des Schuldners zu hören. 

 § 287a 
Entscheidung des Insolvenzgerichts 

(1) Ist der Antrag auf Restschuldbefreiung zuläs-
sig, so stellt das Insolvenzgericht durch Be-
schluss fest, dass der Schuldner Restschuldbe-
freiung erlangt, wenn er den Obliegenheiten nach 
§ 295 nachkommt und die Voraussetzungen für 
eine Versagung  nach den §§ 290, 297 bis 298 
nicht vorliegen. Der Beschluss ist öffentlich be-
kannt zu machen. Gegen den Beschluss steht 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 
(2) Der Antrag auf Restschuldbefreiung ist unzu-
lässig, wenn 
1. dem Schuldner in den letzten zehn Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag Restschuldbefrei-
ung erteilt oder wenn ihm die Restschuldbefrei-
ung in den letzten fünf Jahren vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag nach § 297 versagt worden ist 
oder 
2. dem Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag Restschuldbefrei-
ung nach § 290 Absatz 1 Nummer 5, 6 oder 7 
oder nach § 296 versagt worden ist; dies gilt auch 
im Fall des § 297a wenn die nachträgliche Ver-
sagung auf Gründe nach § 290 Absatz 1 Nummer 
5, 6 oder 7 gestützt worden ist. 
In diesen Fällen hat das Gericht dem Schuldner 
Gelegenheit zu geben, den Eröffnungsantrag vor 
der Entscheidung über die Eröffnung zurückzu-
nehmen. 
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 § 287 b 
Erwerbsobliegenheit des Schuldners 

Ab Beginn der Abtretungsfrist bis zur Beendigung 
des Insolvenzverfahrens obliegt es dem Schuld-
ner, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszu-
üben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich 
um eine solche zu bemühen und keine zumutba-
re Tätigkeit abzulehnen. 

§ 288 
Vorschlagsrecht 

Der Schuldner und die Gläubiger können dem 
Insolvenzgericht als Treuhänder eine für den je-
weiligen Einzelfall geeignete natürliche Person 
vorschlagen. 

§ 288 
Bestimmung des Treuhänders 

Der Schuldner und die Gläubiger können dem 
Insolvenzgericht als Treuhänder eine für den je-
weiligen Einzelfall geeignete natürliche Person 
vorschlagen. Wenn noch keine Entscheidung 
über die Restschuldbefreiung ergangen ist, be-
stimmt das Gericht zusammen mit der Entschei-
dung, mit der es die Aufhebung oder die Einstel-
lung des Insolvenzverfahrens wegen Masseunzu-
länglichkeit beschließt, den Treuhänder, auf den 
die pfändbaren Bezüge des Schuldners nach 
Maßgabe der Abtretungserklärung (§ 287 Absatz 
2) übergehen. 

§ 289 
Entscheidung des Insolvenzgerichts 

(1) Die Insolvenzgläubiger und der Insolvenzver-
walter sind im Schlußtermin zu dem Antrag des 
Schuldners zu hören. Das Insolvenzgericht ent-
scheidet über den Antrag des Schuldners durch 
Beschluß. 
(2) Gegen den Beschluß steht dem Schuldner 
und jedem Insolvenzgläubiger, der im Schlußter-
min die Versagung der Restschuldbefreiung be-
antragt hat, die sofortige Beschwerde zu. Das 
Insolvenzverfahren wird erst nach Rechtskraft 
des Beschlusses aufgehoben. Der rechtskräftige 
Beschluß ist zusammen mit dem Beschluß über 
die Aufhebung des Insolvenzverfahrens öffentlich 
bekanntzumachen. 
(3) Im Falle der Einstellung des Insolvenzverfah-
rens kann Restschuldbefreiung nur erteilt wer-
den, wenn nach Anzeige der Masseunzulänglich-
keit die Insolvenzmasse nach § 209 verteilt wor-
den ist und die Einstellung nach § 211 erfolgt. 
Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
der Aufhebung des Verfahrens die Einstellung 
tritt. 

§ 289 
Einstellung des Insolvenzverfahrens 

Im Fall der Einstellung des Insolvenzverfahrens 
kann Restschuldbefreiung nur erteilt werden, 
wenn nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
die Insolvenzmasse nach § 209 verteilt worden ist 
und die Einstellung nach § 211 erfolgt. 
 

§ 290 
Versagung der Restschuldbefreiung 

(1) In dem Beschluß ist die Restschuldbefreiung 
zu versagen, wenn dies im Schlußtermin von 
einem Insolvenzgläubiger beantragt worden ist 
und wenn  
1. der Schuldner wegen einer Straftat nach den 
§§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräf-
tig verurteilt worden ist, 

§ 290 
Versagung der Restschuldbefreiung 

(1) Die Restschuldbefreiung ist durch Beschluss 
zu versagen, wenn dies von einem Insolvenz-
gläubiger der seine Forderung angemeldet hat, 
beantragt worden ist und wenn 
1. der Schuldner in den letzten fünf Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag wegen einer Straf-
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2. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder 
grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu 
erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu 
beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen 
zu vermeiden, 
3.in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag dem Schuldner Restschuldbefrei-
ung erteilt oder nach § 296 oder § 297 versagt 
worden ist, 
4. der Schuldner im letzten Jahr vor dem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Befriedigung der Insolvenzgläubiger dadurch 
beeinträchtigt hat, daß er unangemessene Ver-
bindlichkeiten begründet oder Vermögen ver-
schwendet oder ohne Aussicht auf eine Besse-
rung seiner wirtschaftlichen Lage die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens verzögert hat, 
5. der Schuldner während des Insolvenzverfah-
rens Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach 
diesem Gesetz vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat oder 
6. der Schuldner in den nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 
vorzulegenden Verzeichnissen seines Vermö-
gens und seines Einkommens, seiner Gläubiger 
und der gegen ihn gerichteten Forderungen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder un-
vollständige Angaben gemacht hat. 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Antrag des Gläubigers ist nur zulässig, 
wenn ein Versagungsgrund glaubhaft gemacht 
wird. 

tat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetz-
buchs rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mehr 
als 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von 
mehr als drei Monaten rechtskräftig verurteilt 
worden ist; 
2. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder 
grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu 
erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu 
beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen 
zu vermeiden, 
3. 
 

aufgehoben 
 
 
4. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger dadurch beeinträchtigt hat, daß er un-
angemessene Verbindlichkeiten begründet oder 
Vermögen verschwendet oder ohne Aussicht auf 
eine Besserung seiner wirtschaftlichen Lage die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verzögert hat, 
5. der Schuldner Auskunfts- oder Mitwirkungs-
pflichten nach diesem Gesetz vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat, 
 
6. der Schuldner in der nach § 287 Absatz 1 Satz 
3 vorzulegenden Erklärung und in den nach § 
305 Abs. 1 Nr. 3 vorzulegenden Verzeichnissen 
seines Vermögens und seines Einkommens, sei-
ner Gläubiger und der gegen ihn gerichteten For-
derungen vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-
tige oder unvollständige Angaben gemacht hat,  
7. der Schuldner seine Erwerbsobliegenheit nach 
§ 287 b verletzt und dadurch die Befriedigung der 
Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, 
wenn den Schuldner kein Verschulden trifft; § 296 
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(2) Der Antrag des Gläubigers kann bis zum 
Schlusstermin oder bis zur Entscheidung nach § 
211 Absatz 1 schriftlich gestellt werden; er ist nur 
zulässig, wenn ein Versagungsgrund glaubhaft 
gemacht wird. Die Entscheidung über den Versa-
gungsantrag erfolgt nach dem gemäß Satz 1 
maßgeblichen Zeitpunkt. 
(3) Gegen den Beschluss steht dem Schuldner 
und jedem Insolvenzgläubiger, der die Versagung 
der Restschuldbefreiung beantragt hat, die sofor-
tige Beschwerde zu. Der Beschluss ist öffentlich 
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bekannt zu machen. 
§ 291 

Ankündigung der Restschuldbefreiung 
(1) Sind die Voraussetzungen des § 290 nicht ge-
geben, so stellt das Gericht in dem Beschluß fest, 
daß der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, 
wenn er den Obliegenheiten nach § 295 nach-
kommt und die Voraussetzungen für eine Versa-
gung nach § 297 oder § 298 nicht vorliegen. 
(2) Im gleichen Beschluß bestimmt das Gericht 
den Treuhänder, auf den die pfändbaren Bezüge 
des Schuldners nach Maßgabe der Abtretungser-
klärung (§ 287 Abs. 2) übergehen. 

§ 291 
Ankündigung der Restschuldbefreiung 

 
 
 
 

aufgehoben 
 

§ 292 
Rechtsstellung des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder hat den zur Zahlung der Be-
züge Verpflichteten über die Abtretung zu unter-
richten. Er hat die Beträge, die er durch die Ab-
tretung erlangt, und sonstige Leistungen des 
Schuldners oder Dritter von seinem Vermögen 
getrennt zu halten und einmal jährlich auf Grund 
des Schlußverzeichnisses an die Insolvenzgläu-
biger zu verteilen, sofern die nach § 4a gestunde-
ten Verfahrenskosten abzüglich der Kosten für 
die Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt 
sind. § 36 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 gilt entspre-
chend. Von den Beträgen, die er durch die Abtre-
tung erlangt, und den sonstigen Leistungen hat er 
an den Schuldner nach Ablauf von vier Jahren 
seit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens zehn 
vom Hundert und nach Ablauf von fünf Jahren 
seit der Aufhebung fünfzehn vom Hundert abzu-
führen. Sind die nach § 4a gestundeten Verfah-
renskosten noch nicht berichtigt, werden Gelder 
an den Schuldner nur abgeführt, sofern sein Ein-
kommen nicht den sich nach § 115 Abs. 1 der 
Zivilprozessordnung errechnenden Betrag über-
steigt. 
(2) Die Gläubigerversammlung kann dem Treu-
händer zusätzlich die Aufgabe übertragen, die 
Erfüllung der Obliegenheiten des Schuldners zu 
überwachen. In diesem Fall hat der Treuhänder 
die Gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn er einen Verstoß gegen diese Obliegenhei-
ten feststellt. Der Treuhänder ist nur zur Überwa-
chung verpflichtet, soweit die ihm dafür zu-
stehende zusätzliche Vergütung gedeckt ist oder 
vorgeschossen wird. 
(3) Der Treuhänder hat bei der Beendigung sei-
nes Amtes dem Insolvenzgericht Rechnung zu 
legen. Die §§ 58 und 59 gelten entsprechend, § 
59 jedoch mit der Maßgabe, daß die Entlassung 
von jedem Insolvenzgläubiger beantragt werden 
kann und daß die sofortige Beschwerde jedem 
Insolvenzgläubiger zusteht. 

§ 292 
Rechtsstellung des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder hat den zur Zahlung der Be-
züge Verpflichteten über die Abtretung zu unter-
richten. Er hat die Beträge, die er durch die Abtre-
tung erlangt, und sonstige Leistungen des 
Schuldners oder Dritter von seinem Vermögen 
getrennt zu halten und einmal jährlich auf Grund 
des Schlußverzeichnisses an die Insolvenzgläu-
biger zu verteilen, sofern die nach § 4a gestunde-
ten Verfahrenskosten abzüglich der Kosten für 
die Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt 
sind. § 36 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 gilt entspre-
chend. Der Treuhänder kann die Verteilung 
längstens bis zum Ende der Laufzeit der Abtre-
tungserklärung aussetzen, wenn dies angesichts 
der Geringfügigkeit der zu verteilenden Beträge 
angemessen erscheint; er hat dies dem Gericht 
einmal jährlich unter Angabe der Höhe der er-
langten Beträge mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
(2) Die Gläubigerversammlung kann dem Treu-
händer zusätzlich die Aufgabe übertragen, die 
Erfüllung der Obliegenheiten des Schuldners zu 
überwachen. In diesem Fall hat der Treuhänder 
die Gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn er einen Verstoß gegen diese Obliegenhei-
ten feststellt. Der Treuhänder ist nur zur Überwa-
chung verpflichtet, soweit die ihm dafür zu-
stehende zusätzliche Vergütung gedeckt ist oder 
vorgeschossen wird. 
(3) Der Treuhänder hat bei der Beendigung sei-
nes Amtes dem Insolvenzgericht Rechnung zu 
legen. Die §§ 58 und 59 gelten entsprechend, § 
59 jedoch mit der Maßgabe, daß die Entlassung 
von jedem Insolvenzgläubiger beantragt werden 
kann und daß die sofortige Beschwerde jedem 
Insolvenzgläubiger zusteht. 
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§ 294 
Gleichbehandlung der Gläubiger 

(1) Zwangsvollstreckungen für einzelne Insol-
venzgläubiger in das Vermögen des Schuldners 
sind während der Laufzeit der Abtretungserklä-
rung nicht zulässig. 
 
(2) Jedes Abkommen des Schuldners oder ande-
rer Personen mit einzelnen Insolvenzgläubigern, 
durch das diesen ein Sondervorteil verschafft 
wird, ist nichtig. 
(3) Gegen die Forderung auf die Bezüge, die von 
der Abtretungserklärung erfaßt werden, kann der 
Verpflichtete eine Forderung gegen den Schuld-
ner nur aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer 
des Insolvenzverfahrens nach § 114 Abs. 2 zur 
Aufrechnung berechtigt wäre. 

§ 294 
Gleichbehandlung der Gläubiger 

(1) Zwangsvollstreckungen für einzelne Insol-
venzgläubiger in das Vermögen des Schuldners 
sind in dem Zeitraum zwischen Beendigung des 
Insolvenzverfahrens und dem Ende der Abtre-
tungsfrist nicht zulässig. 
(2) Jedes Abkommen des Schuldners oder ande-
rer Personen mit einzelnen Insolvenzgläubigern, 
durch das diesen ein Sondervorteil verschafft 
wird, ist nichtig. 
(3) Eine Aufrechnung gegen die Forderung auf 
die Bezüge, die von der Abtretungserklärung 
erfasst werden, ist nicht zulässig. 
 

§ 295 
Obliegenheiten des Schuldners 

(1) Dem Schuldner obliegt es, während der Lauf-
zeit der Abtretungserklärung  
 
1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszu-
üben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich 
um eine solche zu bemühen und keine zumutba-
re Tätigkeit abzulehnen; 
2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit 
Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur 
Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszu-
geben; 
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Be-
schäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzge-
richt und dem Treuhänder anzuzeigen, keine von 
der Abtretungserklärung erfaßten Bezüge und 
kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu ver-
heimlichen und dem Gericht und dem Treuhän-
der auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbs-
tätigkeit oder seine Bemühungen um eine solche 
sowie über seine Bezüge und sein Vermögen zu 
erteilen; 
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und 
keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil 
zu verschaffen. 
(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tä-
tigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläu-
biger durch Zahlungen an den Treuhänder so zu 
stellen, wie wenn er ein angemessenes Dienst-
verhältnis eingegangen wäre. 

§ 295 
Obliegenheiten des Schuldners 

(1) Dem Schuldner obliegt es, in dem Zeitraum 
zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens 
und dem Ende der Abtretungsfrist 
1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszu-
üben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich 
um eine solche zu bemühen und keine zumutba-
re Tätigkeit abzulehnen; 
2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit 
Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur 
Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszu-
geben; 
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Be-
schäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzge-
richt und dem Treuhänder anzuzeigen, keine von 
der Abtretungserklärung erfaßten Bezüge und 
kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu ver-
heimlichen und dem Gericht und dem Treuhänder 
auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbstätig-
keit oder seine Bemühungen um eine solche so-
wie über seine Bezüge und sein Vermögen zu 
erteilen; 
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläu-
biger nur an den Treuhänder zu leisten und kei-
nem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu 
verschaffen. 
(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätig-
keit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger 
durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stel-
len, wie wenn er ein angemessenes Dienstver-
hältnis eingegangen wäre. 

§ 296 
Verstoß gegen Obliegenheiten 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner während der Laufzeit der 
Abtretungserklärung eine seiner Obliegenheiten 

§ 296 
Verstoß gegen Obliegenheiten 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 
Beendigung des Insolvenzverfahrens und dem 
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verletzt und dadurch die Befriedigung der Insol-
venzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, wenn 
den Schuldner kein 
Verschulden trifft. Der Antrag kann nur binnen 
eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, 
in dem die Obliegenheitsverletzung dem Gläubi-
ger bekanntgeworden ist. Er ist nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 
glaubhaft gemacht werden. 
 
(2) Vor der Entscheidung über den Antrag sind 
der Treuhänder, der Schuldner und die Insol-
venzgläubiger zu hören. Der Schuldner hat über 
die Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft zu 
erteilen und, wenn es der Gläubiger beantragt, 
die Richtigkeit dieser Auskunft an Eides Statt zu 
versichern. Gibt er die Auskunft oder die eides-
stattliche Versicherung ohne hinreichende Ent-
schuldigung nicht innerhalb der ihm gesetzten 
Frist ab oder erscheint er trotz ordnungsgemäßer 
Ladung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
zu einem Termin, den das Gericht für die Ertei-
lung der Auskunft oder die eidesstattliche Versi-
cherung anberaumt hat, so ist die Restschuldbe-
freiung zu versagen. 
(3) Gegen die Entscheidung steht dem Antrag-
steller und dem Schuldner die sofortige Be-
schwerde zu. Die Versagung der Restschuldbe-
freiung ist öffentlich bekanntzumachen. 

Ende der Abtretungsfrist 
 eine seiner Obliegenheiten verletzt und dadurch 
die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beein-
trächtigt; dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein 
Verschulden trifft. Der Antrag kann nur binnen 
eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, 
in dem die Obliegenheitsverletzung dem Gläubi-
ger bekanntgeworden ist. Er ist nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 
glaubhaft gemacht werden. 
(2) Vor der Entscheidung über den Antrag sind 
der Treuhänder, der Schuldner und die Insol-
venzgläubiger zu hören. Der Schuldner hat über 
die Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft zu 
erteilen und, wenn es der Gläubiger beantragt, 
die Richtigkeit dieser Auskunft an Eides Statt zu 
versichern. Gibt er die Auskunft oder die eides-
stattliche Versicherung ohne hinreichende Ent-
schuldigung nicht innerhalb der ihm gesetzten 
Frist ab oder erscheint er trotz ordnungsgemäßer 
Ladung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
zu einem Termin, den das Gericht für die Ertei-
lung der Auskunft oder die eidesstattliche Versi-
cherung anberaumt hat, so ist die Restschuldbe-
freiung zu versagen. 
(3) Gegen die Entscheidung steht dem Antrag-
steller und dem Schuldner die sofortige Be-
schwerde zu. Die Versagung der Restschuldbe-
freiung ist öffentlich bekanntzumachen. 

§ 297 
Insolvenzstraftaten 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 
Schlußtermin und Aufhebung des Insolvenzver-
fahrens oder während der Laufzeit der Abtre-
tungserklärung wegen einer Straftat nach den §§ 
283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig 
verurteilt wird. 
 
 
 
(2) § 296 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 

§ 297 
Insolvenzstraftaten 

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 
Schlusstermin und Aufhebung des Insolvenzver-
fahrens oder in dem Zeitraum zwischen Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens und dem Ende der 
Abtretungsfrist wegen einer Straftat nach den §§ 
283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig 
zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mo-
naten verurteilt wird. 
(2) § 296 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

 § 297a 
Nachträglich bekannt gewordene 

Versagungsgründe 
(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn sich nach dem Schlusstermin oder im Falle 
des § 211 nach der Einstellung herausstellt, dass 
ein Versagungsgrund nach § 290 Absatz 1 vorge-
legen hat. Der Antrag kann nur binnen sechs Mo-
naten nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu 
dem der Versagungsgrund dem Gläubiger be-
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kannt geworden ist. Er ist nur zulässig, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzun-
gen der Sätze 1 und 2 vorliegen und dass der 
Gläubiger bis zu dem gemäß Satz 1 maßgebli-
chen Zeitpunkt keine Kenntnis von ihnen hatte. 
(2) § 296 Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 299 
Vorzeitige Beendigung 

Wird die Restschuldbefreiung nach § 296, 297 
oder 298 versagt, so enden die Laufzeit der Ab-
tretungserklärung, das Amt des Treuhänders und 
die Beschränkung der Rechte der Gläubiger mit 
der Rechtskraft der Entscheidung. 

§ 299 
Vorzeitige Beendigung 

Wird die Restschuldbefreiung nach § 296, 297, 
297a oder 298 versagt, so enden die Abtretungs-
frist, das Amt des Treuhänders und die Be-
schränkung der Rechte der Gläubiger mit der 
Rechtskraft der Entscheidung. 

§ 300 
Entscheidung über die Restschuldbefreiung 

(1) Ist die Laufzeit der Abtretungserklärung ohne 
eine vorzeitige Beendigung verstrichen, so ent-
scheidet das Insolvenzgericht nach Anhörung der 
Insolvenzgläubiger, des Treuhänders und des 
Schuldners durch Beschluß über die Erteilung 
der Restschuldbefreiung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 300 
Entscheidung über die Restschuldbefreiung  

(1) Das Insolvenzgericht entscheidet nach Anhö-
rung der Insolvenzgläubiger, des Insolvenzver-
walters oder Treuhänders und des Schuldners 
durch Beschluss über die Erteilung der Rest-
schuldbefreiung, wenn die Abtretungsfrist ohne 
vorzeitige Beendigung verstrichen ist. Hat der 
Schuldner die Kosten des Verfahrens berichtigt, 
entscheidet das Gericht auf seinen Antrag, 
1. wenn im Verfahren kein Insolvenzgläubiger 
eine Forderung angemeldet hat oder wenn die 
Forderungen der Insolvenzgläubiger befriedigt 
sind und der Schuldner die sonstigen Massever-
bindlichkeiten berichtigt hat, 
2. wenn drei Jahre der Abtretungsfrist verstrichen 
sind und dem Insolvenzverwalter oder Treuhän-
der innerhalb dieses Zeitraums ein Betrag zuge-
flossen ist, der eine Befriedigung der Forderun-
gen der Insolvenzgläubiger in Höhe von mindes-
tens 35 Prozent ermöglicht oder 
3. wenn fünf Jahre Abtretungsfrist verstrichen 
sind. 
Satz 1 gilt entsprechend. Eine Forderung wird bei 
der Ermittlung des Prozentsatzes nach Satz 2 
Nummer 2 berücksichtigt, wenn sie in das 
Schlussverzeichnis aufgenommen wurde. Fehlt 
ein Schlussverzeichnis, so wird eine Forderung 
berücksichtigt, die als festgestellt gilt oder deren 
Gläubiger entsprechend § 189 Absatz 1 Feststel-
lungsklage erhoben oder das Verfahren in dem 
früher anhängigen Rechtsstreit aufgenommen 
hat.  
(2) In den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
ist der Antrag nur zulässig, wenn Angaben ge-
macht werden über die Herkunft der Mittel, die an 
den Treuhänder geflossen sind und die über die 
Beträge hinausgehen, die von der Abtretungser-
klärung erfasst sind. Der Schuldner hat zu erklä-
ren, dass die Angaben nach Satz 1 richtig und 
vollständig sind. Das Vorliegen der Vorausset-
zungen von Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 ist 



Insolvenzordnung 
aktuelle Rechtslage  

Gesetz zur Verkürzung des Restschuld -
befreiungsverfahrens und zur Stärkung der 

Gläubigerrechte v. 16.05.2013 
 

Alexander Elbers Der Paritätische NRW                                                                                                                                                        [17] 

 
(2) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn die Voraussetzungen des § 296 Abs. 1 o-
der 2 Satz 3 oder des § 297 vorliegen, oder auf 
Antrag des Treuhänders, wenn die Vorausset-
zungen des § 298 vorliegen. 
 
(3) Der Beschluß ist öffentlich bekanntzumachen. 
Gegen den Beschluß steht dem Schuldner und 
jedem Insolvenzgläubiger, der bei der Anhörung 
nach Absatz 1 die Versagung der Restschuldbe-
freiung beantragt hat, die sofortige Beschwerde 
zu. 
 

vom Schuldner glaubhaft zu machen. 
(3) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuld-
befreiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn die Voraussetzungen des § 290 Absatz 1, 
des § 296 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 3, des § 
297 oder des § 297a vorliegen, oder auf Antrag 
des Treuhänders, wenn die Voraussetzungen des 
§ 298 vorliegen. 
(4) Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu ma-
chen. Gegen den Beschluss steht dem Schuldner 
und jedem Insolvenzgläubiger, der bei der Anhö-
rung nach Absatz 1 die Versagung der Rest-
schuldbefreiung beantragt oder der das Nichtvor-
liegen der Voraussetzungen einer vorzeitigen 
Restschuldbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 gel-
tend gemacht hat, die sofortige Beschwerde zu. 
Wird Restschuldbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 
erteilt, gelten die §§ 299 und 300 a entsprechend. 

 § 300a 
Neuerwerb im laufenden Insolvenzverfahren 

(1) Wird dem Schuldner Restschuldbefreiung 
erteilt, gehört das Vermögen, das der Schuldner 
nach Ende der Abtretungsfrist oder nach Eintritt 
der Voraussetzungen des § 300 Absatz 1 Satz 2 
erwirbt, nicht mehr zur Insolvenzmasse. Satz 1 
gilt nicht für Vermögensbestandteile, die aufgrund 
einer Anfechtung des Insolvenzverwalters zur 
Insolvenzmasse zurückgewährt werden oder die 
aufgrund eines vom Insolvenzverwalter geführten 
Rechtsstreits oder aufgrund Verwertungshand-
lungen des Insolvenzverwalters zur Insolvenz-
masse gehören. 
(2) Bis zur rechtskräftigen Erteilung der Rest-
schuldbefreiung hat der Verwalter den Neuer-
werb, der dem Schuldner zusteht, treuhänderisch 
zu vereinnahmen und zu verwalten. Nach rechts-
kräftiger Erteilung der Restschuldbefreiung findet 
die Vorschrift des § 89 keine Anwendung. Der 
Insolvenzverwalter hat bei Rechtskraft der Ertei-
lung der Restschuldbefreiung dem Schuldner den 
Neuerwerb herauszugeben und über die Verwal-
tung des Neuerwerbs Rechnung zu legen. 
(3) Der Insolvenzverwalter hat für seine Tätigkeit 
nach Absatz 2, sofern Restschuldbefreiung 
rechtskräftig erteilt wird, gegenüber dem Schuld-
ner Anspruch auf Vergütung und auf Erstattung 
angemessener Auslagen. § 293 gilt entspre-
chend. 

§ 302 
Ausgenommene Forderungen 

Von der Erteilung der Restschuldbefreiung wer-
den nicht berührt:  
1. Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer 
vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, 
sofern der Gläubiger die entsprechende Forde-

§ 302 
Ausgenommene Forderungen 

Von der Erteilung der Restschuldbefreiung wer-
den nicht berührt:  
1. Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer 
vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, 
aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den 
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rung unter Angabe dieses Rechtsgrundes nach § 
174 Abs. 2 angemeldet hatte; 
 
 
 
 
 
 
 
2. Geldstrafen und die diesen in § 39 Abs. 1 Nr. 3 
gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuld-
ners; 
3. Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, die 
dem Schuldner zur Begleichung der Kosten des 
Insolvenzverfahrens gewährt wurden. 

der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht ge-
währt hat, oder aus einem Steuerschuldverhält-
nis, sofern der Schuldner im Zusammenhang 
damit wegen einer Steuerstraftat nach §§ 370, 
373 oder § 374 der Abgabenordnung rechtskräf-
tig verurteilt worden ist; der Gläubiger hat die ent-
sprechende Forderung unter Angabe dieses 
Rechtsgrundes nach § 174 Absatz 2 anzumel-
den; 
2. Geldstrafen und die diesen in § 39 Abs. 1 Nr. 3 
gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuld-
ners; 
3. Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, die 
dem Schuldner zur Begleichung der Kosten des 
Insolvenzverfahrens gewährt wurden. 

§ 303 
Widerruf der Restschuldbefreiung 

(1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers wider-
ruft das Insolvenzgericht die Erteilung der Rest-
schuldbefreiung, wenn sich nachträglich heraus-
stellt, daß der Schuldner eine seiner Obliegenhei-
ten vorsätzlich verletzt und dadurch die Befriedi-
gung der Insolvenzgläubiger erheblich beein-
trächtigt hat. 
(2) Der Antrag des Gläubigers ist nur zulässig, 
wenn er innerhalb eines Jahres nach der Rechts-
kraft der Entscheidung über die Restschuldbe-
freiung gestellt wird und wenn glaubhaft gemacht 
wird, daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen und daß der Gläubiger bis zur Rechts-
kraft der Entscheidung keine Kenntnis von ihnen 
hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und 
der Treuhänder zu hören. Gegen die Entschei-
dung steht dem Antragsteller und dem Schuldner 
die sofortige Beschwerde zu. Die Entscheidung, 
durch welche die Restschuldbefreiung widerrufen 

§ 303 
Widerruf der Restschuldbefreiung 

(1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers wider-
ruft das Insolvenzgericht die Erteilung der Rest-
schuldbefreiung, wenn 
1. sich nachträglich herausstellt, dass der 
Schuldner eine seiner Obliegenheiten vorsätzlich 
verletzt und dadurch die Befriedigung der Insol-
venzgläubiger erheblich beeinträchtigt hat, 
2. sich nachträglich herausstellt, dass der 
Schuldner während der Abtretungsfrist nach 
Maßgabe von § 297 Absatz 1 verurteilt worden 
ist, oder wenn der Schuldner erst nach Erteilung 
der Restschuldbefreiung wegen einer bis zum 
Ende der Abtretungsfrist begangenen Straftat 
nach Maßgabe von § 297 Absatz 1 verurteilt wird, 
oder 
3. der Schuldner nach Erteilung der Restschuld-
befreiung Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat, die 
ihm nach diesem Gesetz während des Insolvenz-
verfahrens obliegen. 
(2) Der Antrag des Gläubigers ist nur zulässig, 
wenn er innerhalb eines Jahres nach der Rechts-
kraft der Entscheidung über die Restschuldbe-
freiung gestellt wird; ein Widerruf nach Absatz 1 
Nummer 3 kann bis zu sechs Monate nach 
rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens beantragt werden. Der Gläubiger hat die 
Voraussetzungen des Widerrufsgrundes glaub-
haft zu machen. In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 hat der Gläubiger zudem glaubhaft zu 
machen, dass er bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung keine Kenntnis vom Widerrufsgrund 
hatte. 
(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer1 und 3 
auch der Treuhänder oder Insolvenzverwalter zu 
hören. Gegen die Entscheidung steht dem An-
tragsteller und dem Schuldner die sofortige Be-
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wird, ist öffentlich bekanntzumachen. 
 

schwerde zu. Die Entscheidung, durch welche die 
Restschuldbefreiung widerrufen wird, ist öffentlich 
bekanntzumachen. 

 § 303a 
Eintragung in das Schuldnerverzeichnis 

Das Insolvenzgericht ordnet die Eintragung in das 
Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivilpro-
zessordnung an. Eingetragen werden Schuldner, 
1. denen die Restschuldbefreiung nach den §§ 
290, 296, 297 oder 297a oder auf Antrag eines 
Insolvenzgläubigers nach § 300 Absatz 2 versagt 
oder dessen Restschuldbefreiung widerrufen 
worden ist, 
2. deren Restschuldbefreiung widerrufen worden 
ist. 
Es übermittelt die Anordnung unverzüglich elekt-
ronisch dem zentralen Vollstreckungsgericht nach 
§ 882h Absatz 1 der Zivilprozessordnung. § 882c 
Absatz 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt ent-
sprechend. 

Neunter Teil  
Verbraucherinsolvenzverfahren und sonstige 
Kleinverfahren  
Erster Abschnitt  
Anwendungsbereich  

Neunter Teil 
Verbraucherinsolvenzverfahren 
Erster Abschnitt  
Anwendungsbereich  

Zweiter Abschnitt  
Schuldenbereinigungsplan  

 

§ 305 
Eröffnungsantrag des Schuldners 

(1) Mit dem schriftlich einzureichenden Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 311) oder 
unverzüglich nach diesem Antrag hat der 
Schuldner vorzulegen: 
1. eine Bescheinigung, die von einer geeigneten 
Person oder Stelle ausgestellt ist und aus der 
sich ergibt, daß eine außergerichtliche Einigung 
mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung 
auf der Grundlage eines Plans innerhalb der letz-
ten sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag er-
folglos versucht worden ist; der Plan ist beizufü-
gen und die wesentlichen Gründe für sein Schei-
tern sind darzulegen; die Länder können bestim-
men, welche Personen oder Stellen als geeignet 
anzusehen sind; 
 
 
 
2. den Antrag auf Erteilung von Restschuldbe-
freiung (§ 287) oder die Erklärung, daß Rest-
schuldbefreiung nicht beantragt werden soll; 
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens 
und des Einkommens (Vermögensverzeichnis), 
eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts 
dieses Verzeichnisses (Vermögensübersicht), ein 
Verzeichnis der Gläubiger und ein Verzeichnis 

§ 305 
Eröffnungsantrag des Schuldners 

(1) Mit dem schriftlich einzureichenden Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder unver-
züglich nach diesem Antrag hat der Schuldner 
vorzulegen: 
1. eine Bescheinigung, die von einer geeigneten 
Person oder Stelle auf der Grundlage persönli-
cher Beratung und eingehender Prüfung der Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse des 
Schuldners ausgestellt ist und aus der sich ergibt, 
dass eine außergerichtliche Einigung mit den 
Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der 
Grundlage eines Plans innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolg-
los versucht worden ist; der Plan ist beizufügen 
und die wesentlichen Gründe für sein Scheitern 
sind darzulegen; die Länder können bestimmen, 
welche Personen oder Stellen als geeignet anzu-
sehen sind; 
2. den Antrag auf Erteilung von Restschuldbefrei-
ung (§ 287) oder die Erklärung, daß Restschuld-
befreiung nicht beantragt werden soll; 
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens 
und des Einkommens (Vermögensverzeichnis), 
eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts 
dieses Verzeichnisses (Vermögensübersicht), ein 
Verzeichnis der Gläubiger und ein Verzeichnis 



Insolvenzordnung 
aktuelle Rechtslage  

Gesetz zur Verkürzung des Restschuld -
befreiungsverfahrens und zur Stärkung der 

Gläubigerrechte v. 16.05.2013 
 

Alexander Elbers Der Paritätische NRW                                                                                                                                                        [20] 

der gegen ihn gerichteten Forderungen; den Ver-
zeichnissen und der Vermögensübersicht ist die 
Erklärung beizufügen, dass die enthaltenen An-
gaben richtig und vollständig sind; 
4. einen Schuldenbereinigungsplan; dieser kann 
alle Regelungen enthalten, die unter Berücksich-
tigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermö-
gens-, Einkommens- und Familienverhältnisse 
des Schuldners geeignet sind, zu einer ange-
messenen Schuldenbereinigung zu führen; in den 
Plan ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürg-
schaften, Pfandrechte und andere Sicherheiten 
der Gläubiger vom Plan berührt werden sollen. 
(2) In dem Verzeichnis der Forderungen nach 
Absatz 1 Nr. 3 kann auch auf beigefügte Forde-
rungsaufstellungen der Gläubiger Bezug ge-
nommen werden. Auf Aufforderung des Schuld-
ners sind die Gläubiger verpflichtet, auf ihre Kos-
ten dem Schuldner zur Vorbereitung des Forde-
rungsverzeichnisses eine schriftliche Aufstellung 
ihrer gegen diesen gerichteten Forderungen zu 
erteilen; insbesondere haben sie ihm die Höhe 
ihrer Forderungen und deren Aufgliederung in 
Hauptforderung, Zinsen und Kosten anzugeben. 
Die Aufforderung des Schuldners muß einen 
Hinweis auf einen bereits bei Gericht eingereich-
ten oder in naher Zukunft beabsichtigten Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens enthal-
ten. 
(3) Hat der Schuldner die in Absatz 1 genannten 
Erklärungen und Unterlagen nicht vollständig 
abgegeben, so fordert ihn das Insolvenzgericht 
auf, das Fehlende unverzüglich zu ergänzen. 
Kommt der Schuldner dieser Aufforderung nicht 
binnen eines Monats nach, so gilt sein Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens als zurückge-
nommen. Im Falle des § 306 Abs. 3 Satz 3 be-
trägt die Frist drei Monate. 
 
(4) Der Schuldner kann sich im Verfahren nach 
diesem Abschnitt vor dem Insolvenzgericht von 
einer geeigneten Person oder einem Angehöri-
gen einer als geeignet anerkannten Stelle im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 vertreten lassen. Für 
die Vertretung des Gläubigers gilt § 174 Abs. 1 
Satz 3 entsprechend. 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zur Vereinfachung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens für die Beteilig-
ten Formulare für die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 
vorzulegenden Bescheinigungen, Anträge, Ver-
zeichnisse und Pläne einzuführen. Soweit nach 
Satz 1 Formulare eingeführt sind, muß sich der 
Schuldner ihrer bedienen. Für Verfahren bei Ge-

der gegen ihn gerichteten Forderungen; den Ver-
zeichnissen und der Vermögensübersicht ist die 
Erklärung beizufügen, dass die enthaltenen An-
gaben richtig und vollständig sind. 
4. einen Schuldenbereinigungsplan; dieser kann 
alle Regelungen enthalten, die unter Berücksich-
tigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermö-
gens-, Einkommens- und Familienverhältnisse 
des Schuldners geeignet sind, zu einer ange-
messenen Schuldenbereinigung zu führen; in den 
Plan ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürg-
schaften, Pfandrechte und andere Sicherheiten 
der Gläubiger vom Plan berührt werden sollen. 
(2) In dem Verzeichnis der Forderungen nach 
Absatz 1 Nr. 3 kann auch auf beigefügte Forde-
rungsaufstellungen der Gläubiger Bezug genom-
men werden. Auf Aufforderung des Schuldners 
sind die Gläubiger verpflichtet, auf ihre Kosten 
dem Schuldner zur Vorbereitung des Forde-
rungsverzeichnisses eine schriftliche Aufstellung 
ihrer gegen diesen gerichteten Forderungen zu 
erteilen; insbesondere haben sie ihm die Höhe 
ihrer Forderungen und deren Aufgliederung in 
Hauptforderung, Zinsen und Kosten anzugeben. 
Die Aufforderung des Schuldners muß einen 
Hinweis auf einen bereits bei Gericht eingereich-
ten oder in naher Zukunft beabsichtigten Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens enthal-
ten. 
(3) Hat der Schuldner die amtlichen Formulare 
nach Absatz 5 nicht vollständig ausgefüllt abge-
geben, fordert ihn das Insolvenzgericht auf, das 
Fehlende unverzüglich zu ergänzen. Kommt der 
Schuldner dieser Aufforderung nicht binnen eines 
Monats nach, ist sein Antrag als unzulässig zu 
verwerfen. Gegen diese Entscheidung steht dem 
Schuldner die sofortige Beschwerde zu. Im Falle 
des § 306 Abs. 3 Satz 3 beträgt die Frist drei Mo-
nate. 
(4) Der Schuldner kann sich im Verfahren vor 
dem Insolvenzgericht von einer geeigneten Per-
son oder einem Angehörigen einer als geeignet 
anerkannten Stelle im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 
vertreten lassen. Für die Vertretung des Gläubi-
gers gilt § 174 Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 
 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zur Vereinfachung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens für die Beteilig-
ten Formulare für die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
vorzulegenden Bescheinigungen, Anträge und 
Verzeichnisse und Pläne einzuführen. Soweit 
nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muß sich 
der Schuldner ihrer bedienen. Für Verfahren bei 
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richten, die die Verfahren maschinell bearbeiten 
und für Verfahren bei Gerichten, die die Verfah-
ren nicht maschinell bearbeiten, können unter-
schiedliche Formulare eingeführt werden. 

Gerichten, die die Verfahren maschinell bearbei-
ten und für Verfahren bei Gerichten, die die Ver-
fahren nicht maschinell bearbeiten, können un-
terschiedliche Formulare eingeführt werden. 

Dritter Abschnitt  
Vereinfachtes Insolvenzverfahren 

 

§ 312 
Allgemeine Verfahrensvereinfachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen aus-
zugsweise; § 9 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Bei 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird ab-
weichend von § 29 nur der Prüfungstermin be-
stimmt. Wird das Verfahren auf Antrag des 
Schuldners eröffnet, so beträgt die in § 88 ge-
nannte Frist drei Monate. 
(2) Die Vorschriften über den Insolvenzplan (§§ 
217 bis 269) und über die Eigenverwaltung (§§ 
270 bis 285) sind nicht anzuwenden. 

§ 312 
Allgemeine Verfahrensvereinfachungen 

 

aufgehoben 

§ 313 
Treuhänder 

(1) Die Aufgaben des Insolvenzverwalters wer-
den von dem Treuhänder (§ 292) wahrgenom-
men. Dieser wird abweichend von § 291 Abs. 2 
bereits bei der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens bestimmt. Die §§ 56 bis 66 gelten entspre-
chend. 
(2) Zur Anfechtung von Rechtshandlungen nach 
den §§ 129 bis 147 ist nicht der Treuhänder, 
sondern jeder Insolvenzgläubiger berechtigt. Aus 
dem Erlangten sind dem Gläubiger die ihm ent-
standenen Kosten vorweg zu erstatten. Die 
Gläubigerversammlung kann den Treuhänder 
oder einen Gläubiger mit der Anfechtung beauf-
tragen. Hat die Gläubigerversammlung einen 
Gläubiger mit der Anfechtung beauftragt, so sind 
diesem die entstandenen Kosten, soweit sie nicht 
aus dem Erlangten gedeckt werden können, aus 
der Insolvenzmasse zu erstatten. 
(3) Der Treuhänder ist nicht zur Verwertung von 
Gegenständen berechtigt, an denen Pfandrechte 
oder andere Absonderungsrechte bestehen. Das 
Verwertungsrecht steht dem Gläubiger zu. § 173 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 313 
Treuhänder 

 
 

aufgehoben 

§ 314 
Vereinfachte Verteilung 

(1) Auf Antrag des Treuhänders ordnet das Insol-
venzgericht an, daß von einer Verwertung der 
Insolvenzmasse ganz oder teilweise abgesehen 
wird. In diesem Fall hat es dem Schuldner zu-
sätzlich aufzugeben, binnen einer vom Gericht 
festgesetzten Frist an den Treuhänder einen Be-
trag zu zahlen, der dem Wert der Masse ent-
spricht, die an die Insolvenzgläubiger zu verteilen 
wäre. Von der Anordnung soll abgesehen wer-
den, wenn die Verwertung der Insolvenzmasse 

§ 314 
Vereinfachte Verteilung 

 
 
 

aufgehoben 
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insbesondere im Interesse der Gläubiger geboten 
erscheint. 
(2) Vor der Entscheidung sind die Insolvenzgläu-
biger zu hören. 
(3) Die Entscheidung über einen Antrag des 
Schuldners auf Erteilung von Restschuldbefrei-
ung (§§ 289 bis 291) ist erst nach Ablauf der 
nach Absatz 1 Satz 2 festgesetzten Frist zu tref-
fen. Das Gericht versagt die Restschuldbefreiung 
auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn der 
nach Absatz 1 Satz 2 zu zahlende Betrag auch 
nach Ablauf einer weiteren Frist von zwei Wo-
chen, die das Gericht unter Hinweis auf die Mög-
lichkeit der Versagung der Restschuldbefreiung 
gesetzt hat, nicht gezahlt ist. Vor der Entschei-
dung ist der Schuldner zu hören. 

§ 345 
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Sind die Voraussetzungen für die Anerken-
nung der Verfahrenseröffnung gegeben, so hat 
das Insolvenzgericht auf Antrag des ausländi-
schen Insolvenzverwalters den wesentlichen In-
halt der Entscheidung über die Verfahrenseröff-
nung und der Entscheidung über die Bestellung 
des Insolvenzverwalters im Inland bekannt zu 
machen. § 9 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 1 Satz 1 
gelten entsprechend. Ist die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens bekannt gemacht worden, so ist 
die Beendigung in gleicher Weise bekannt zu 
machen. 
(2) Hat der Schuldner im Inland eine Niederlas-
sung, so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung 
von Amts wegen. Der Insolvenzverwalter oder ein 
ständiger Vertreter nach § 13e Abs. 2 Satz 5 Nr. 
3 des Handelsgesetzbuchs unterrichtet das nach 
§ 348 Abs. 1 zuständige Insolvenzgericht. 
(3) Der Antrag ist nur zulässig, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die tatsächlichen Vorausset-
zungen für die Anerkennung der Verfahrenseröff-
nung vorliegen. Dem Verwalter ist eine Ausferti-
gung des Beschlusses, durch den die Bekannt-
machung angeordnet wird, zu erteilen. Gegen die 
Entscheidung des Insolvenzgerichts, mit der die 
öffentliche Bekanntmachung abgelehnt wird, 
steht dem ausländischen Verwalter die sofortige 
Beschwerde zu. 

§ 345 
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Sind die Voraussetzungen für die Anerken-
nung der Verfahrenseröffnung gegeben, so hat 
das Insolvenzgericht auf Antrag des ausländi-
schen Insolvenzverwalters den wesentlichen In-
halt der Entscheidung über die Verfahrenseröff-
nung und der Entscheidung über die Bestellung 
des Insolvenzverwalters im Inland bekannt zu 
machen. § 9 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 1 gelten 
entsprechend. Ist die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens bekannt gemacht worden, so ist die Be-
endigung in gleicher Weise bekannt zu machen. 
 
(2) Hat der Schuldner im Inland eine Niederlas-
sung, so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung 
von Amts wegen. Der Insolvenzverwalter oder ein 
ständiger Vertreter nach § 13e Abs. 2 Satz 5 Nr. 
3 des Handelsgesetzbuchs unterrichtet das nach 
§ 348 Abs. 1 zuständige Insolvenzgericht. 
(3) Der Antrag ist nur zulässig, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die tatsächlichen Vorausset-
zungen für die Anerkennung der Verfahrenseröff-
nung vorliegen. Dem Verwalter ist eine Ausferti-
gung des Beschlusses, durch den die Bekannt-
machung angeordnet wird, zu erteilen. Gegen die 
Entscheidung des Insolvenzgerichts, mit der die 
öffentliche Bekanntmachung abgelehnt wird, 
steht dem ausländischen Verwalter die sofortige 
Beschwerde zu. 

 
Rechtspflegergesetz 

§ 18 
Insolvenzverfahren 

(1) Im Verfahren nach der Insolvenzordnung blei-
ben dem Richter vorbehalten:  
1. das Verfahren bis zur Entscheidung über den 
Eröffnungsantrag unter Einschluss dieser Ent-
scheidung und der Ernennung des Insolvenzver-

Artikel 2  
Rechtspflegergesetz 

§ 18 
Insolvenzverfahren 

(1) Im Verfahren nach der Insolvenzordnung blei-
ben dem Richter vorbehalten: 
1. das Verfahren bis zur Entscheidung über den 
Eröffnungsantrag unter Einschluß dieser Ent-
scheidung und der Ernennung des Insolvenzver-
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walters sowie des Verfahrens über einen Schul-
denbereinigungsplan nach den §§ 305 bis 310 
der Insolvenzordnung, 
2. das Verfahren über einen Insolvenzplan nach 
den §§ 217 bis 256 und den §§ 258 bis 269 der 
Insolvenzordnung, 
3. bei einem Antrag des Schuldners auf Erteilung 
der Restschuldbefreiung die Entscheidungen 
nach den §§ 289, 296, 297 und 300 der Insolven-
zordnung, wenn ein Insolvenzgläubiger die Ver-
sagung der Restschuldbefreiung beantragt, sowie 
die Entscheidung über den Widerruf der Rest-
schuldbefreiung nach § 303 der Insolvenzord-
nung, 
4. Entscheidungen nach den §§ 344 bis 346 der 
Insolvenzordnung. 
(2) Der Richter kann sich das Insolvenzverfahren 
ganz oder teilweise vorbehalten, wenn er dies für 
geboten erachtet. Hält er den Vorbehalt nicht 
mehr für erforderlich, kann er das Verfahren dem 
Rechtspfleger übertragen. Auch nach der Über-
tragung kann er das Verfahren wieder an sich 
ziehen, wenn und solange er dies für erforderlich 
hält. 
(3) Hat sich die Entscheidung des Rechtspflegers 
über die Gewährung des Stimmrechts nach § 77 
der Insolvenzordnung auf das Ergebnis einer 
Abstimmung ausgewirkt, so kann der Richter auf 
Antrag eines Gläubigers oder des Insolvenzver-
walters das Stimmrecht neu festsetzen und die 
Wiederholung der Abstimmung anordnen; der 
Antrag kann nur bis zum Schluss des Termins 
gestellt werden, in dem die Abstimmung stattfin-
det. 
(4) Ein Beamter auf Probe darf im ersten Jahr 
nach seiner Ernennung Geschäfte des Rechts-
pflegers in Insolvenzsachen nicht wahrnehmen. 
Rechtspfleger in Insolvenzsachen sollen über 
belegbare Kenntnisse des Insolvenzrechts und 
Grundkenntnisse des Handels- und Gesell-
schaftsrechts und der für das Insolvenzverfahren 
notwendigen Teile des Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrechts und des Rechnungswesens verfü-
gen. Einem Rechtspfleger, dessen Kenntnisse 
auf diesen Gebieten nicht belegt sind, dürfen die 
Aufgaben eines Rechtspflegers in Insolvenzsa-
chen nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb 
der Kenntnisse alsbald zu erwarten ist. 

walters sowie des Verfahrens über einen Schul-
denbereinigungsplan nach den §§ 305 bis 310 
der Insolvenzordnung, 
2. das Verfahren über einen Insolvenzplan nach 
den §§ 217 bis 256 und den §§ 258 bis 269 der 
Insolvenzordnung, 
3. bei einem Antrag des Schuldners auf Erteilung 
der Restschuldbefreiung die Entscheidungen 
nach den §§ 287 a, 290, 296 bis 297 a und 300 
der Insolvenzordnung, wenn ein Insolvenzgläubi-
ger die Versagung der Restschuldbefreiung be-
antragt, sowie die Entscheidung über den Wider-
ruf der Restschuldbefreiung nach § 303 der In-
solvenzordnung, 
4. Entscheidungen nach den §§ 344 bis 346 der 
Insolvenzordnung. 
 (2) Der Richter kann sich das Insolvenzverfahren 
ganz oder teilweise vorbehalten, wenn er dies für 
geboten erachtet. Hält er den Vorbehalt nicht 
mehr für erforderlich, kann er das Verfahren dem 
Rechtspfleger übertragen. Auch nach der Über-
tragung kann er das Verfahren wieder an sich 
ziehen, wenn und solange er dies für erforderlich 
hält. 
(3) Hat sich die Entscheidung des Rechtspflegers 
über die Gewährung des Stimmrechts nach § 77 
der Insolvenzordnung auf das Ergebnis einer 
Abstimmung ausgewirkt, so kann der Richter auf 
Antrag eines Gläubigers oder des Insolvenzver-
walters das Stimmrecht neu festsetzen und die 
Wiederholung der Abstimmung anordnen; der 
Antrag kann nur bis zum Schluss des Termins 
gestellt werden, in dem die Abstimmung stattfin-
det. 
(4) Ein Beamter auf Probe darf im ersten Jahr 
nach seiner Ernennung Geschäfte des Rechts-
pflegers in Insolvenzsachen nicht wahrnehmen. 
Rechtspfleger in Insolvenzsachen sollen über 
belegbare Kenntnisse des Insolvenzrechts und 
Grundkenntnisse des Handels- und Gesell-
schaftsrechts und der für das Insolvenzverfahren 
notwendigen Teile des Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrechts und des Rechnungswesens verfü-
gen. Einem Rechtspfleger, dessen Kenntnisse 
auf diesen Gebieten nicht belegt sind, dürfen die 
Aufgaben eines Rechtspflegers in Insolvenzsa-
chen nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb 
der Kenntnisse alsbald zu erwarten ist. 

 
Zivilprozessordnung 

§ 882b 
Inhalt des Schuldnerverzeichnisses 

(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 
882h Abs. 1 führt ein Verzeichnis 
(Schuldnerverzeichnis) derjenigen Personen, 

Artikel 3  
Zivilprozessordnung  

§ 882b 
Inhalt des Schuldnerverzeichnisses 

(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 
882h Abs. 1 führt ein Verzeichnis 
(Schuldnerverzeichnis) derjenigen Personen, 
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1. deren Eintragung der Gerichtsvollzieher nach 
Maßgabe des § 882c angeordnet 
hat; 
2. deren Eintragung die Vollstreckungsbehörde 
nach Maßgabe des § 284 Abs. 9 der Abgaben-
ordnung angeordnet hat; einer Eintragungsan-
ordnung nach § 284 Abs. 9 der Abgabenordnung 
steht die Anordnung der Eintragung in das 
Schuldnerverzeichnis durch eine Vollstreckungs-
behörde gleich, die auf Grund einer gleichwerti-
gen Regelung durch Bundesgesetz oder durch 
Landesgesetz ergangen ist; 
3. deren Eintragung das Insolvenzgericht nach 
Maßgabe des § 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung 
angeordnet hat. 
(2) Im Schuldnerverzeichnis werden angegeben: 
1. Name, Vorname und Geburtsname des 
Schuldners sowie die Firma und deren Nummer 
des Registerblatts im Handelsregister, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort des Schuldners, 
3. Wohnsitze des Schuldners oder Sitz des 
Schuldners, einschließlich abweichender Perso-
nendaten. 
(3) Im Schuldnerverzeichnis werden weiter ange-
geben: 
1. Aktenzeichen und Gericht oder Vollstre-
ckungsbehörde der Vollstreckungssache oder 
des Insolvenzverfahrens, 
2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 das Datum der 
Eintragungsanordnung und der gemäß § 882c 
zur Eintragung führende Grund, 
3. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 das Datum der 
Eintragungsanordnung und der gemäß § 284 
Abs. 9 der Abgabenordnung oder einer gleich-
wertigen Regelung im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 
Halbsatz 2 zur Eintragung führende Grund, 
4. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 das Datum 
der Eintragungsanordnung und die Feststellung, 
dass ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Schuldners 
mangels Masse gemäß § 26 Absatz 1 Satz 1 der 
Insolvenzordnung abgewiesen wurde. 
 
 
 

 
§ 882e 

Löschung 
(1) Eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis wird 
nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der 
Eintragungsanordnung von dem zentralen Voll-
streckungsgericht nach § 882h Abs. 1 gelöscht. 
Im Fall des § 882b Abs. 1 Nr. 3 beträgt die Lö-
schungsfrist fünf Jahre seit Erlass des Abwei-
sungsbeschlusses. 

1. deren Eintragung der Gerichtsvollzieher nach 
Maßgabe des § 882c angeordnet 
hat; 
2. deren Eintragung die Vollstreckungsbehörde 
nach Maßgabe des § 284 Abs. 9 der Abgaben-
ordnung angeordnet hat; einer Eintragungsan-
ordnung nach § 284 Abs. 9 der Abgabenordnung 
steht die Anordnung der Eintragung in das 
Schuldnerverzeichnis durch eine Vollstreckungs-
behörde gleich, die auf Grund einer gleichwerti-
gen Regelung durch Bundesgesetz oder durch 
Landesgesetz ergangen ist; 
3. deren Eintragung das Insolvenzgericht nach 
Maßgabe des § 26 Abs. 2 oder des § 303a der 
Insolvenzordnung angeordnet hat. 
(2) Im Schuldnerverzeichnis werden angegeben: 
1. Name, Vorname und Geburtsname des 
Schuldners sowie die Firma und deren Nummer 
des Registerblatts im Handelsregister, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort des Schuldners, 
3. Wohnsitze des Schuldners oder Sitz des 
Schuldners, einschließlich abweichender Perso-
nendaten. 
(3) Im Schuldnerverzeichnis werden weiter ange-
geben: 
1. Aktenzeichen und Gericht oder Vollstre-
ckungsbehörde der Vollstreckungssache oder 
des Insolvenzverfahrens, 
2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 das Datum der 
Eintragungsanordnung und der gemäß § 882c 
zur Eintragung führende Grund, 
3. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 das Datum der 
Eintragungsanordnung und der gemäß § 284 
Abs. 9 der Abgabenordnung oder einer gleich-
wertigen Regelung im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 
Halbsatz 2 zur Eintragung führende Grund, 
4. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 das Datum 
der Eintragungsanordnung sowie die Feststel-
lung, dass ein Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Schuld-
ners mangels Masse gemäß § 26 Absatz 1 Satz 
1 der Insolvenzordnung abgewiesen wurde oder 
bei einer Eintragung gemäß § 303a der Insolven-
zordnung der zur Eintragung führende Grund und 
das Datum der Entscheidung des Insolvenzge-
richts. 

§ 882e 
Löschung 

(1) Eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis wird 
nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der 
Eintragungsanordnung von dem zentralen Voll-
streckungsgericht nach § 882h Abs. 1 gelöscht. 
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(2) Über Einwendungen gegen die Löschung 
nach Absatz 1 oder ihre Versagung entscheidet 
der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Gegen 
seine Entscheidung findet die Erinnerung nach § 
573 statt. 
(3) Abweichend von Absatz 1 wird eine Eintra-
gung auf Anordnung des zentralen Vollstre-
ckungsgerichts nach § 882h Abs. 1 gelöscht, 
wenn diesem 
1. die vollständige Befriedigung des Gläubigers 
nachgewiesen worden ist; 
2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintragungs-
grundes bekannt geworden ist oder 
3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren Ent-
scheidung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, 
dass die Eintragungsanordnung aufgehoben oder 
einstweilen ausgesetzt ist. 
(4) Wird dem zentralen Vollstreckungsgericht nach 
§ 882h Abs. 1 bekannt, dass der Inhalt einer Ein-
tragung von Beginn an fehlerhaft war, wird die 
Eintragung durch den Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle geändert. Wird der Schuldner oder 
ein Dritter durch die Änderung der Eintragung be-
schwert, findet die Erinnerung nach § 573 statt. 

(2) Über Einwendungen gegen die Löschung 
nach Absatz 1 oder ihre Versagung entscheidet 
der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Gegen 
seine Entscheidung findet die Erinnerung nach § 
573 statt. 
(3) Abweichend von Absatz 1 wird eine Eintra-
gung auf Anordnung des zentralen Vollstre-
ckungsgerichts nach § 882h Abs. 1 gelöscht, 
wenn diesem 
1. die vollständige Befriedigung des Gläubigers 
nachgewiesen worden ist; 
2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintragungs-
grundes bekannt geworden ist oder 
3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren Ent-
scheidung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, 
dass die Eintragungsanordnung aufgehoben oder 
einstweilen ausgesetzt ist. 
(4) Wird dem zentralen Vollstreckungsgericht 
nach § 882h Abs. 1 bekannt, dass der Inhalt einer 
Eintragung von Beginn an fehlerhaft war, wird die 
Eintragung durch den Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle geändert. Wird der Schuldner oder 
ein Dritter durch die Änderung der Eintragung 
beschwert, findet die Erinnerung nach § 573 statt. 

 
Verordnung über die Führung des 

Schuldnerverzeichnisses 
§ 4 

Löschung von Eintragungen 
(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht löscht eine 
Eintragung im Schuldnerverzeichnis nach dem 
Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintra-
gungsanordnung. Im Fall des § 882b Absatz 1 
Nummer 3 der Zivilprozessordnung löscht das 
zentrale Vollstreckungsgericht eine Eintragung im 
Schuldnerverzeichnis nach dem Ablauf von fünf 
Jahren seit dem Erlass des Abweisungsbe-
schlusses. 
(2) Das zentrale Vollstreckungsgericht löscht eine 
Eintragung im Schuldnerverzeichnis außerdem, 
wenn  

1. die vollständige Befriedigung des Gläubi-
gers nachgewiesen ist, 
2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintra-
gungsgrundes bekannt ist oder 
3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren Ent-
scheidung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, 
dass die Eintragungsanordnung aufgehoben 
oder einstweilen ausgesetzt ist. 

 
§ 10 

Ausschluss von der Einsichtnahme 
(1) Ein nach § 7 registrierter Nutzer kann bei 
missbräuchlicher Datenverwendung oder miss-
bräuchlichen Datenabrufen von der Einsichtnah-

Artikel 4  
Verordnung über die Führung des 

Schuldnerverzeichnisses  
§ 4 

Löschung von Eintragungen 
(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht löscht eine 
Eintragung im Schuldnerverzeichnis nach dem 
Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintra-
gungsanordnung. 
 
 
 
 
 
(2) Das zentrale Vollstreckungsgericht löscht eine 
Eintragung im Schuldnerverzeichnis außerdem, 
wenn  

1. die vollständige Befriedigung des Gläubi-
gers nachgewiesen ist, 
2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintra-
gungsgrundes bekannt ist oder 
3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren Ent-
scheidung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, 
dass die Eintragungsanordnung aufgehoben 
oder einstweilen ausgesetzt ist. 

 
§ 10 

Ausschluss von der Einsichtnahme 
(1) Ein nach § 7 registrierter Nutzer kann bei 
missbräuchlicher Datenverwendung oder miss-
bräuchlichen Datenabrufen von der Einsichtnah-
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me in das Schuldnerverzeichnis ganz oder bis zu 
fünf Jahre ausgeschlossen werden. 
(2) Handelt es sich bei dem nach § 7 registrierten 
Nutzer um eine juristische Person, für die nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 4 und 5 mehrere natürliche 
Personen registriert sind, können bei missbräuch-
licher Datenverwendung oder missbräuchlichen 
Datenabrufen alle nach § 7 Absatz 1 Satz 4 und 
5 für die juristische Person handelnden Personen 
von der Einsichtnahme in das Schuldnerportal 
ganz oder bis zu fünf Jahre ausgeschlossen wer-
den. 
(3) Auf den Ausschluss von der Einsichtnahme 
sind § 49 Absatz 2, 3 und 6 Satz 1 und 2 sowie § 
48 Absatz 1, 3 und 4 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes entsprechend anzuwenden. 
(4) Mit dem Ausschluss von der Einsichtnahme 
bestimmt die zuständige Stelle den Zeitraum, für 
den der Nutzer keine neue Registrierung erhalten 
kann. Zuständig für die Entscheidung ist die Stel-
le, die die Registrierung nach § 7 vorgenommen 
hat. Die Entscheidung ist dem ehemaligen Inha-
ber der Registrierung mit Rechtsmittelbelehrung 
zuzustellen. Die zuständige Stelle veranlasst die 
Sperrung der nach § 7 Absatz 3 Satz 3 übermit-
telten Zugangsdaten. 
(5) Die Sperrfrist für eine erneute Registrierung 
des Nutzers nach Absatz 4 Satz 1 darf zur Re-
gistrierungsverwaltung nach den §§ 6 und 7 ge-
speichert und an andere zentrale Vollstreckungs-
gerichte übermittelt werden. Die gespeicherten 
Daten sind mit dem Ablauf der Sperrfrist zu lö-
schen. 

me in das Schuldnerverzeichnis ganz oder bis zu 
drei Jahre ausgeschlossen werden. 
(2) Handelt es sich bei dem nach § 7 registrierten 
Nutzer um eine juristische Person, für die nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 4 und 5 mehrere natürliche 
Personen registriert sind, können bei missbräuch-
licher Datenverwendung oder missbräuchlichen 
Datenabrufen alle nach § 7 Absatz 1 Satz 4 und 5 
für die juristische Person handelnden Personen 
von der Einsichtnahme in das Schuldnerportal 
ganz oder bis zu drei Jahre ausgeschlossen wer-
den. 
(3) Auf den Ausschluss von der Einsichtnahme 
sind § 49 Absatz 2, 3 und 6 Satz 1 und 2 sowie § 
48 Absatz 1, 3 und 4 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes entsprechend anzuwenden. 
(4) Mit dem Ausschluss von der Einsichtnahme 
bestimmt die zuständige Stelle den Zeitraum, für 
den der Nutzer keine neue Registrierung erhalten 
kann. Zuständig für die Entscheidung ist die Stel-
le, die die Registrierung nach § 7 vorgenommen 
hat. Die Entscheidung ist dem ehemaligen Inha-
ber der Registrierung mit Rechtsmittelbelehrung 
zuzustellen. Die zuständige Stelle veranlasst die 
Sperrung der nach § 7 Absatz 3 Satz 3 übermit-
telten Zugangsdaten. 
(5) Die Sperrfrist für eine erneute Registrierung 
des Nutzers nach Absatz 4 Satz 1 darf zur Re-
gistrierungsverwaltung nach den §§ 6 und 7 ge-
speichert und an andere zentrale Vollstreckungs-
gerichte übermittelt werden. Die gespeicherten 
Daten sind mit dem Ablauf der Sperrfrist zu lö-
schen. 

 
Insolvenzrechtliche 

Vergütungsverordnung 
§ 3 

Zu- und Abschläge 
(1) Eine den Regelsatz übersteigende Vergütung 
ist insbesondere festzusetzen, wenn  
a) die Bearbeitung von Aus- und Absonderungs-
rechten einen erheblichen Teil der Tätigkeit des 
Insolvenzverwalters ausgemacht hat, ohne daß 
ein entsprechender Mehrbetrag nach § 1 Abs. 2 
Nr. 1 angefallen ist, 
b) der Verwalter das Unternehmen fortgeführt oder 
Häuser verwaltet hat und die Masse nicht entspre-
chend größer geworden ist, 
c) die Masse groß war und die Regelvergütung 
wegen der Degression der Regelsätze keine an-
gemessene Gegenleistung dafür darstellt, daß der 
Verwalter mit erheblichem Arbeitsaufwand die 
Masse vermehrt oder zusätzliche Masse festge-
stellt hat, 
d) arbeitsrechtliche Fragen zum Beispiel in Bezug 

Artikel 5  
Insolvenzrechtliche 

Vergütungsverordnung 
§ 3 

Zu- und Abschläge 
(1) Eine den Regelsatz übersteigende Vergütung 
ist insbesondere festzusetzen, wenn  
a) die Bearbeitung von Aus- und Absonderungs-
rechten einen erheblichen Teil der Tätigkeit des 
Insolvenzverwalters ausgemacht hat, ohne daß ein 
entsprechender Mehrbetrag nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 
angefallen ist, 
b) der Verwalter das Unternehmen fortgeführt 
oder Häuser verwaltet hat und die Masse nicht 
entsprechend größer geworden ist, 
c) die Masse groß war und die Regelvergütung 
wegen der Degression der Regelsätze keine an-
gemessene Gegenleistung dafür darstellt, daß 
der Verwalter mit erheblichem Arbeitsaufwand die 
Masse vermehrt oder zusätzliche Masse festge-
stellt hat, 
d) arbeitsrechtliche Fragen zum Beispiel in Bezug 
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auf das Insolvenzgeld, den Kündigungsschutz 
oder einen Sozialplan den Verwalter erheblich in 
Anspruch genommen haben oder 
e) der Verwalter einen Insolvenzplan ausgearbei-
tet hat. 
(2) Ein Zurückbleiben hinter dem Regelsatz ist 
insbesondere gerechtfertigt, wenn  
a) ein vorläufiger Insolvenzverwalter in Verfahren 
tätig war, 
b) die Masse bereits zu einem wesentlichen Teil 
verwertet war, als der Verwalter das Amt über-
nahm, 
c) das Insolvenzverfahren vorzeitig beendet wird 
oder das Amt des Verwalters vorzeitig endet, oder 
d) die Masse groß war und die Geschäftsführung 
geringe Anforderungen an den Verwalter stellte. 
 
 
 
 
 

§ 10 
Grundsatz 

Für die Vergütung des vorläufigen Insolvenzver-
walters, des Sachwalters und des Treuhänders 
im vereinfachten Insolvenzverfahren gelten die 
Vorschriften des Ersten Abschnitts entsprechend, 
soweit in den §§ 11 bis 13 nichts anderes be-
stimmt ist. 

§ 11 
Vergütung des vorläufigen 

Insolvenzverwalters 
(1) Die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwal-
ters wird besonders vergütet. Er erhält in der Re-
gel 25 vom Hundert der Vergütung nach § 2 Abs. 
1 bezogen auf das Vermögen, auf das sich seine 
Tätigkeit während des Eröffnungsverfahrens er-
streckt. Maßgebend für die Wertermittlung ist der 
Zeitpunkt der Beendigung der vorläufigen Verwal-
tung oder der Zeitpunkt, ab dem der Gegenstand 
nicht mehr der vorläufigen Verwaltung unterliegt. 
Vermögensgegenstände, an denen bei Verfah-
renseröffnung Aus- oder Absonderungsrechte 
bestehen, werden dem Vermögen nach Satz 2 
hinzugerechnet, sofern sich der vorläufige Insol-
venzverwalter in erheblichem Umfang mit ihnen 
befasst. Eine Berücksichtigung erfolgt nicht, so-
fern der Schuldner die Gegenstände lediglich 
aufgrund eines Besitzüberlassungsvertrages in 
Besitz hat. 
(2) Wird die Festsetzung der Vergütung bean-
tragt, bevor die von Absatz 1 Satz 2 erfassten 
Gegenstände veräußert wurden, ist das Insol-
venzgericht spätestens mit Vorlage der Schluss-
rechnung auf eine Abweichung des tatsächlichen 

auf das Insolvenzgeld, den Kündigungsschutz 
oder einen Sozialplan den Verwalter erheblich in 
Anspruch genommen haben oder 
e) der Verwalter einen Insolvenzplan ausgearbei-
tet hat. 
(2) Ein Zurückbleiben hinter dem Regelsatz ist 
insbesondere gerechtfertigt, wenn  
a) ein vorläufiger Insolvenzverwalter in Verfahren 
tätig war, 
b) die Masse bereits zu einem wesentlichen Teil 
verwertet war, als der Verwalter das Amt über-
nahm, 
c) das Insolvenzverfahren vorzeitig beendet wird 
oder das Amt des Verwalters vorzeitig endet,  
d) die Masse groß war und die Geschäftsführung 
geringe Anforderungen an den Verwalter stellte 
oder 
e) die Vermögensverhältnisse des Schuldners 
überschaubar sind und die Zahl der Gläubiger 
oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering ist. 
 

§ 10 
Grundsatz 

Für die Vergütung des vorläufigen Insolvenzver-
walters, des Sachwalters und des Insolvenzver-
walters im Verbraucherinsolvenzverfahren gelten 
die Vorschriften des Ersten Abschnitts entspre-
chend, soweit in den §§ 11 bis 13 nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 11 
Vergütung des vorläufigen 

Insolvenzverwalters 
(1) Für die Berechnung der Vergütung des vor-
läufigen Insolvenzverwalters ist das Vermögen 
zugrunde zu legen, auf das sich seine Tätigkeit 
während des Eröffnungsverfahrens erstreckt. 
Vermögensgegenstände, an denen bei Verfah-
renseröffnung Aus- oder Absonderungsrechte 
bestehen, werden dem Vermögen nach Satz 1 
hinzugerechnet, sofern sich der vorläufige Insol-
venzverwalter in erheblichem Umfang mit ihnen 
befasst. Sie bleiben unberücksichtigt, sofern der 
Schuldner die Gegenstände lediglich aufgrund 
eines Besitzüberlassungsvertrages in Besitz hat. 
 
 
 
 
 
 
(2) Wird die Festsetzung der Vergütung bean-
tragt, bevor die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 
Gegenstände veräußert wurden, ist das Insol-
venzgericht spätestens mit Vorlage der Schluss-
rechnung auf eine Abweichung des tatsächlichen 
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Werts von dem der Vergütung zugrunde liegen-
den Wert hinzuweisen, sofern die Wertdifferenz 
20 vom Hundert bezogen auf die Gesamtheit 
dieser Gegenstände übersteigt. Bei einer solchen 
Wertdifferenz kann das Gericht den Beschluss 
bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die 
Vergütung des Insolvenzverwalters ändern. 
(3) Art, Dauer und der Umfang der Tätigkeit des 
vorläufigen Insolvenzverwalters sind bei der 
Festsetzung der Vergütung zu berücksichtigen. 
(4) Hat das Insolvenzgericht den vorläufigen In-
solvenzverwalter als Sachverständigen beauf-
tragt zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt 
und welche Aussichten für eine Fortführung des 
Unternehmens des Schuldners bestehen, so er-
hält er gesondert eine Vergütung nach dem Jus-
tizvergütungs- und entschädigungsgesetz. 
 

§ 13 
Vergütung des Treuhänders im 

vereinfachten Insolvenzverfahren 
(1) Der Treuhänder erhält in der Regel 15 vom 
Hundert der Insolvenzmasse. Ein Zurückbleiben 
hinter dem Regelsatz ist insbesondere dann ge-
rechtfertigt, wenn das vereinfachte Insolvenzver-
fahren vorzeitig beendet wird. Haben in dem Ver-
fahren nicht mehr als 5 Gläubiger ihre Forderun-
gen angemeldet, so soll die Vergütung in der Re-
gel mindestens 600 Euro betragen. Von 6 bis zu 
15 Gläubigern erhöht sich die Vergütung für je 
angefangene 5 Gläubiger um 150 Euro. Ab 16 
Gläubiger erhöht sich die Vergütung je angefan-
gene 5 Gläubiger um 100 Euro. 
(2) §§ 2 und 3 finden keine Anwendung. 
 

§ 17 
Berechnung der Vergütung 

(1) Die Vergütung der Mitglieder des Gläubiger-
ausschusses beträgt regelmäßig zwischen 35 
und 95 Euro je Stunde. Bei der Festsetzung des 
Stundensatzes ist insbesondere der Umfang der 
Tätigkeit zu berücksichtigen. 
(2) Die Vergütung der Mitglieder des vorläufigen 
Gläubigerausschusses für die Erfüllung der ihm 
nach § 56 Absatz 2 und § 270 Absatz 3 der In-
solvenzordnung zugewiesenen Aufgaben beträgt 
einmalig 300 Euro. Nach der Bestellung eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters oder eines vor-
läufigen Sachwalters richtet sich die weitere Ver-
gütung nach Absatz 1. 

§ 19 
Übergangsregelung 

(1) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Januar 
2004 eröffnet wurden, sind die Vorschriften die-
ser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der 

Werts von dem der Vergütung zugrunde liegen-
den Wert hinzuweisen, sofern die Wertdifferenz 
20 vom Hundert bezogen auf die Gesamtheit 
dieser Gegenstände übersteigt.  
 
 
 
(3) Art, Dauer und der Umfang der Tätigkeit des 
vorläufigen Insolvenzverwalters sind bei der 
Festsetzung der Vergütung zu berücksichtigen. 
(4) Hat das Insolvenzgericht den vorläufigen In-
solvenzverwalter als Sachverständigen beauftragt 
zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt und 
welche Aussichten für eine Fortführung des Un-
ternehmens des Schuldners bestehen, so erhält 
er gesondert eine Vergütung nach dem Justiz-
vergütungs- und entschädigungsgesetz. 
 

§ 13 
Vergütung des Insolvenzverwalters im 

Verbraucherinsolvenzverfahren 
Werden in einem Verfahren nach dem Neunten 
Teil der Insolvenzordnung die Unterlagen nach § 
305 Absatz 1 Nummer 3 der Insolvenzordnung 
von einer geeigneten Person oder Stelle erstellt, 
ermäßigt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 2 
Satz 1 auf 800 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Berechnung der Vergütung 

(1) Die Vergütung der Mitglieder des Gläubiger-
ausschusses beträgt regelmäßig zwischen 35 
und 95 Euro je Stunde. Bei der Festsetzung des 
Stundensatzes ist insbesondere der Umfang der 
Tätigkeit zu berücksichtigen. 
(2) Die Vergütung der Mitglieder des vorläufigen 
Gläubigerausschusses für die Erfüllung der ihm 
nach § 56a und § 270 Absatz 3 der Insolvenzord-
nung zugewiesenen Aufgaben beträgt einmalig 
300 Euro. Nach der Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters oder eines vorläufigen 
Sachwalters richtet sich die weitere Vergütung 
nach Absatz 1. 

§ 19 
Übergangsregelung 

(1) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Januar 
2004 eröffnet wurden, sind die Vorschriften dieser 
Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der Ver-
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Verordnung vom 4. Oktober 2004 (BGBl. I S. 
2569) am 7. Oktober 2004 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 
(2) Auf Vergütungen aus vorläufigen Insolvenz-
verwaltungen, die zum 29. Dezember 2006 be-
reits rechtskräftig abgerechnet sind, sind die bis 
zum Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Insolvenzrechtlichen Vergütungs-
verordnung vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
3389) geltenden Vorschriften anzuwenden. 
(3) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. März 
2012 beantragt worden sind, sind die Vorschriften 
dieser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2582) am 1. März 2012 geltenden Fassung wei-
ter anzuwenden. 
 

ordnung vom 4. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2569) 
am 7. Oktober 2004 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 
(2) Auf Vergütungen aus vorläufigen Insolvenz-
verwaltungen, die zum 29. Dezember 2006 be-
reits rechtskräftig abgerechnet sind, sind die bis 
zum Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Insolvenzrechtlichen Vergütungs-
verordnung vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
3389) geltenden Vorschriften anzuwenden. 
(3) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. März 
2012 beantragt worden sind, sind die Vorschriften 
dieser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2582) am 1. März 2012 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 
(4) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 
…[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 13 Satz 1 dieses Gesetzes] beantragt worden 
sind, sind die Vorschriften dieser Verordnung in 
ihrer bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Datum der Ausfertigung und Fundstel-
le dieses Gesetzes] am …[einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 13 Satz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 
 
 

Artikel 102 
§ 5 

Öffentliche Bekanntmachung 
(1) Der Antrag auf öffentliche Bekanntmachung 
des wesentlichen Inhalts der Entscheidungen 
nach Artikel 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1346/2000 ist an das nach § 1 zuständige Gericht 
zu richten. Das Gericht kann eine Übersetzung 
verlangen, die von einer hierzu in einem der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union befugten 
Person zu beglaubigen ist. § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 30 Abs. 1 Satz 1 der Insolvenzordnung gelten 
entsprechend. 
(2) Besitzt der Schuldner im Inland eine Nieder-
lassung, so erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung nach Absatz 1 von Amts wegen. Ist die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekannt ge-
macht worden, so ist die Beendigung in gleicher 
Weise bekannt zu machen. 
 
 
 

Artikel 6  
Einführungsgesetz zur 

Insolvenzordnung  
Artikel 102 

§ 5 
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Der Antrag auf öffentliche Bekanntmachung 
des wesentlichen Inhalts der Entscheidungen 
nach Artikel 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1346/2000 ist an das nach § 1 zuständige Gericht 
zu richten. Das Gericht kann eine Übersetzung 
verlangen, die von einer hierzu in einem der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union befugten 
Person zu beglaubigen ist. § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 30 Abs. 1 der Insolvenzordnung gelten entspre-
chend. 
(2) Besitzt der Schuldner im Inland eine Nieder-
lassung, so erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung nach Absatz 1 von Amts wegen. Ist die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekannt ge-
macht worden, so ist die Beendigung in gleicher 
Weise bekannt zu machen. 
 

Artikel 103 h 
Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Verkürzung der Dauer der Restschuld-

befreiung und zur Stärkung der 
Gläubigerrechte 

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 9 Satz 
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1 dieses Gesetzes] beantragt worden sind, sind 
vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 die bis dahin gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften weiter anzu-
wenden. Auf Insolvenzverfahren nach den §§ 304 
bis 314 der Insolvenzordnung in der vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 
9 Satz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung, 
die vor diesem Datum beantragt worden sind, 
sind auch die §§ 217 bis 269 der Insolvenzord-
nung anzuwenden. Die §§ 63 Absatz 3 und 65 
der Insolvenzordnung in der ab dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 9 Satz 
2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind auf 
Insolvenzverfahren, die ab dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 9 Satz 2 
dieses Gesetzes] beantragt worden sind, anzu-
wenden. 
 

Artikel 107 
Evaluierungsvorschrift zum Gesetz zur 
Verkürzung des Restschuldbefreiungs-

verfahrens und zur Stärkung der 
Gläubigerrechte 

(1) Die Bundesregierung berichtet dem Deut-
schen Bundestag bis zum 30. Juni 2018, in wie 
vielen Fällen bereits nach drei Jahren eine Rest-
schuldbefreiung erteilt werden konnte. Der Be-
richt hat auch Angaben über die Höhe der im 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren 
erzielten Befriedigungsquoten zu enthalten. 
(2) Sofern sich aus dem Bericht die Notwendig-
keit gesetzgeberischer Maßnahmen ergibt, soll 
die Bundesregierung diese vorschlagen. 

 Artikel 7  
Gerichtskostengesetz 

§ 23 
Insolvenzverfahren 

(1) Die Gebühr für das Verfahren über den Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens schuldet, 
wer den Antrag gestellt hat. Wird der Antrag ab-
gewiesen oder zurückgenommen, gilt dies auch 
für die entstandenen Auslagen. Die Auslagen 
nach Nummer 9017 des Kostenverzeichnisses 
schuldet jedoch nur der Schuldner des Insolvenz-
verfahrens. Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn der 
Schuldner des Insolvenzverfahrens nach § 14 
Absatz 3 der Insolvenzordnung die Kosten des 
Verfahrens trägt. 
(2) Die Kosten des Verfahrens über die Versa-
gung oder den Widerruf der Restschuldbefreiung 
(§§ 296 bis 297a, 300 und 303 der InsO) schul-
det, wer das Verfahren beantragt hat. 
(3) Im Übrigen schuldet die Kosten der Schuldner 
des Insolvenzverfahrens. 
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Anlage 1  (zu § 3 Abs. 2)  
Kostenverzeichnis 

 
Hauptabschnitt 3 

Insolvenzverfahren 
Abschnitt 5 

Restschuldbefreiung 
2350 Entscheidung über den Antrag auf 

Versagung oder Widerruf der Rest-
schuldbefreiung (§§ 296 bis 297a, 
297, 300, 303 InsO) .............. 

 30,00 
 EUR 

   
 

 Artikel 8  
Genossenschaftsgesetz 

§ 66a 
Kündigung im Insolvenzverfahren 

Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
eines Mitglieds eröffnet und ein Insolvenzverwal-
ter bestellt, so kann der Insolvenzverwalter das 
Kündigungsrecht des Mitglieds an dessen Stelle 
ausüben. 
 

§ 67c 
Kündigungsausschluss bei 

Wohnungsgenossenschaften 
(1) Die Kündigung der Mitgliedschaft in einer 
Wohnungsgenossenschaft durch den Gläubiger 
(§ 66) oder den Insolvenzverwalter (§ 66a) ist 
ausgeschlossen, wenn 
1. die Mitgliedschaft Voraussetzung für die Nut-
zung der Wohnung des Mitglieds ist und 
2. sein Geschäftsguthaben höchstens das Vierfa-
che des auf einen Monat entfallenden Nutzungs-
entgelts ohne die als Pauschale oder Vorauszah-
lung ausgewiesenen Betriebskosten oder höchs-
tens 2 000 Euro beträgt. 
(2) Übersteigt das Geschäftsguthaben des Mit-
glieds den Betrag nach Absatz 1 Nummer 2, ist 
die Kündigung der Mitgliedschaft nach Absatz 1 
auch dann ausgeschlossen, wenn es durch Kün-
digung einzelner Geschäftsanteile nach § 67b auf 
einen nach Absatz 1 Nummer 2 zulässigen Be-
trag vermindert werden kann. 

 Artikel 9  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 
1. Juli 2014 in Kraft. Artikel 1 Nummer 11 und 12, 
Artikel 5 Nummer 3 sowie Artikel 8 treten am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. 

 


